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l. Prospektzusa mmenfassu ng

A. Einleitung und Warnhinweise

1. Beschreibung und Wertpapierkennung

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend "Prospekt") ist das Angebot der
Alkione (Liechtenstein)AG PCC handelnd für Segment 2, im Duxer 28,9494 Schaan, Liechtenstein, FL-

0002.554.130-4 (nachfolgend ,,Emittentin"), auf Begebung einer Anleihe. Der Swss Growth Lending
Retoil Bond // ist eine Anleihe mit fester Laufzeit von 3 Jahren, bis 20.05.2023 und einem Coupon von
3,85% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-. Die zugrundeliegende Währung ist
CHF (nachfolgend die,,Anleihe").

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF

1'000.- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine
Mindestzeichnungssumme pro lnvestor von CHF L'000.- (in Worten: tausend Schweizer Franken). Jede
höhere Zeichnungssumme muss durch 1'OOO teilbar sein. Es besteht keine
Zeichnungshöchstbegrenzung pro lnvestor. Bei gegenständlichem Prospekt handelt es sich somit um
einen neu gebilligten Prospekt, unter welchem das unter dem vormals am 18.05.2020 gebilligten
Prospekt begonnene öffentliche Angebot fortgesetzt wird. Bis dato wurden CHF 380'000.- des
Gesamtemissionsvolumens bereits emittiert.

Die von der Emittentin unter dieser Anleihe aufgenommenen Gelder werden für lnvestitionen in peer-

to-Peer Anlagemöglichkeiten der Plattform Creditcate24 (Schweiz) AG, Alemannenweg 6, CH-8803
Rüschlikon (nachfolgend ,,CG24") verwendet. Dabei kauft die Emittentin Kreditforderungen von CG24

ab, welche durch die Kreditvergabe der Letzteren entstanden sind. Es handelt sich um Forderungen
gegenüber Privaten (Konsumkredite und Privatkredite), Selbständigerwerbenden und KMUs. Die zu

erwerbenden Forderungen können besichert sein. Weiter können die aufgenommenen Gelder auch
für Forderungskäufe in den Bereichen Supply Chain Finanzierungen, Leasingfinanzierungen oder die
Vorfinanzierungen von Kreditkartenausgaben, alle in Form von Krediten an Unternehmen über die
Plattform von CG24, verwendet werden. Kreditschuldner sind natürliche und juristische personen mit
Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein.

Valor:521989L8

lSlN: 110521989181

2. ldentität und Kontaktdaten der Emittentin

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet Alkione (Liechtenstein) AG pCC (LEl

s2990076VS83AU Kt6Xs1).

Der Sitz der Gesellschaft ist in FL-9494 Schaan, im Duxer 28

3. Zuständige Behörde

Die ldentität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, welche für die Billigung dieses prospektes
verantwortlich ist, lauten wie folgt:

Finanzma rktaufsicht Liechtenstein (FMA)

Landstrasse L09
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Postfach 279
FL-9490 Vaduz

Der vorgängige Wertpapierprospekt, wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als

Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2OI7l7129
am 18.05.2020 gebilligt. Der Nachtrag wurde im Anschluss per 23.06.2020 von der FMA gebilligt. Bei

gegenständlichem Prospekt handelt es sich somit um einen neu gebilligten Prospekt, unter welchem

das unter dem vormals gebilligten Prospekt begonnene öffentliche Angebot fortgesetzt wird. Der

Prospekt wurde von der FMA am 17. Mai 2O2L für ein weiteres Jahr gebilligt.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts
einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten lnformationen.

4. Warnhinweis

Diese Zusammenfassung enthält eine Darstellung der wesentlichen Merkmale und Risiken bezogen auf
die Emittentin, die angebotene Anleihe und die Vertragspartner. Die Zusammenfassung ist eine
Einleitung zum Prospekt und sollte immer zusammen mit dem gesamten Prospekt gelesen werden.
lnsbesondere ersetzt das Lesen der Zusammenfassung nicht die Prüfung des gesamten Prospektes.
Eine gründliche Prüfung des gesamten Prospektes wird daher vor einer Erwerbs- bzw.
Zeichnungsentscheidung nachhaltig empfohlen. lm Bedarfsfall wird eine Beratung durch einen
Rechtsanwalt bzw. Steuerberater empfoh len.

Die Emittentin weist darauf hin, dass für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in
diesem Prospekt enthaltenen lnformationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende
Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Kosten für die
Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte.

Zudem weist die Emittentin darauf hin, dass sie die Verantwortung für die Zusammenfassung
einschliesslich einer etwaigen Übersetzung davon übernommen hat und dafür haftbar gemacht
werden kann, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder
inkohärent ist oder wenn, verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts, wesentliche Angaben, die
in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe
darstellen, fehlen.

Prinzipiell kann auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers, z.B. im Fall der lnsolvenz
der Emittentin, nicht ausgeschlossen werden. Einen solchen denkbaren Totalverlust sollte der Anleger
vor dem Hintergrund seiner persönlichen Vermögensverhältnisse und Anlageziele bedenken und
notfalls wirtschaftlich verkraften können. lm Fall der Fremdkapitalaufnahme besteht das Risiko einer
Privatinsolve nz.

B. Emittentin

Wer ist der Emittent det Wertpapiere?

1. Bezeichnung

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet Alkione (Liechtenstein) AG PCC.

2. Sitz und Rechtsform

Die Alkione (Liechtenstein) AG Pcc (52990076VS83AUKt6X51) ist eine Aktiengesellschaft nach dem
Recht des Fürstentums Liechtenstein, wurde in Liechtenstein gegründet und unterliegt dem Recht des
Fürstentums Liechtenstein. Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist Kern der segmentierten
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Verbandsperson. Der Kern wurde am 21. August 2017 gegründet. Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC

Segment 2 wurde am 12. Oktober 2017 gegründet und am 26. Oktober 2017 beim Handelsregister
unter der Registernummer FL-0002.544.L30-4 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in FL-9494
Schaan, im Duxer 28.

3. Haupttätigkeiten

Der Tätigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwaltung und Verwertung von Forderungen,

von Beteiligungen im ln- und Ausland sowie von Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment kann insofern

Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, auch an Aktionäre sowie Segmentaktionäre, gewähren,

immaterielle Rechte sowie Eigentum an Fahrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das

Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt anlegen. Das Segment

kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tätigkeitsbereich des

Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

4. Hauptanteilseigner

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist der Kern der segmentierten Verbandsperson. Der Kern wurde
am 21,. August 2017 gegründet. Die Emittentin ist diedie Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelnd für
Segment 2. Segment 2 ist ein Segment der Alkione (Liechtenstein) AG PCC. Die Vertretung des

Segments nach aussen erfolgt ausschliesslich durch die vertretungsberechtigten Personen des Kerns.

Die Gesellschaft tritt somit ausschliesslich nach aussen auf mit dem Hinweis darauf, dass für das

Segment 2 gehandelt wird. Alleinaktionärin der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist Alkione AG,

Rüschlikon.

5. Hauptgeschäftsführer

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Alkione (Liechtenstein) AG PCC sind Christoph M, Mueller,
Clemens Laternser und Adrian Roman Rheinberger, jeweils mit Einzelzeichnungsrecht.

Die Geschäftsadresse aller nachfolgend genannten ist die Adresse der Alkione (Liechtenstein) AG PCC,

im Duxer 28, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft hat derzeit keine weiteren
Angestellten.

6. Abschlussprüfer

Abschlussprüfer der Emittentin ist die ReviTrust Grant Thornton AG mit Sitz an der Bahnhofstrasse L5,

in FL-9494, Schaan.

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?

7 Historische Finanzinformationen

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC wurde als Kern einer segmentierten Verbandsperson am 21. August

2017 gegründet, Das Segment 2 wurde am 12. Oktober 20L7 gegründet und am 26. Oktober 2017 ins

Handelsregister eingetragen. Die Emittentin verfügt über ein voll einbezahltes Grundkapital in Höhe

von CHF 50'000.-. Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC hat per 3t.12.2O19 ein Anlagevermögen von CHF

7'699'302.37 und erzielte einen Gewinn von CHF 5'763.83.

Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezilisch sind?
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8. Risikofaktoren

Kreditrisiko (Risiko:,,mittel)

Die Emittentin unterliegt dem Zahlungsausfallrisiko von CG24 Kreditnehmern. CG24 erwartet je nach

Einschätzung der Kreditfähigkeit und -würdigkeit bestimmte Ausfallraten. Diese Ausfallraten wurden
von CG24 berechnet; es handelt sich jedoch um Annahmen, d.h. die tatsächlichen Ausfallraten können
von den vorstehend aufgeführten Ausfallraten abweichen. Bei einem Zahlungsausfall besteht das

Risiko, dass entwed er CG24 oder ein beauftragtes lnkassounternehmen nicht genügend Mittelvon den
CG24 Kreditnehmern eintreiben kann und eine etwaig zugrunde liegende Sicherheit nicht den
gewünschten Verwertungserlös erzielt. Dieses Risiko kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu

Gunsten der Anleihegläubiger auszufüh ren, nachteilig beeinflussen.

U n besicherte Kred itforde ru nse n ( Risi ko : .,mitte l")

Die von der Emittentin zu erwerbenden Kreditforderungen sind grösstenteils unbesichert. Teilweise

sind die Kreditforderungen mit persönlichen Bürgschaften hinterlegt. Bezahlt der Kreditnehmer und,
sofern vorhanden, der Bürge die Kreditforderung nicht zurück und bringt das lnkassoverfahren keinen
Erfolg, bedeutet dies, dass der Kredit ausgefallen ist und damit Kapital und Zinsen für die Emittentin
verloren sind. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den

Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Ausfa llprozess (Risiko: ..mittel")

Falls ein CG24 Kreditnehmer die Zahlung der monatlichen Rate oder des gesamten Kredits nach der
Laufzeit nicht rechtzeitig oder nicht vollständig leistet oder in jeglicher anderen Art und Weise die
Bedingungen des entsprechenden Kreditvertrages verletzt, ist EAG beauftragt, die gekaufte
Kreditforderung in Verzug zu setzen und entweder selbst den offenen Betrag solcher gekauften
Kreditforderungen eintreiben oder Dritte damit zu beauftragen. Wenn CG24 einen Kredit in Verzug
setzt, wird CG24 über EAG rechtliche Schritte gegen den verantwortlichen CG24 Kreditnehmer
einleiten. CG24 oder von CG24 beauftragte Dritte, haben für die Durchsetzung einer in Verzug
geratenen und von der Emittentin gekauften Kreditforderung unter Umständen das Recht auf
Vergütung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Forderung. Diese

Aufwendungen schmälern die Ertragsbasis der Emittentin und können dazu führen, dass die Emittentin
ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

C. Wertpapier

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

1. Beschreibung und Merkmale des Wertpapiers

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend "Prospekt") ist das Angebot der
Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelnd für Segment 2, im Duxer 28,9494 Schaan, Liechtenstein, FL-

0002.554.130-4 (nachfolgend ,,Emittentin"), auf Begebung einer Anleihe. Der Swrss Growth Lending
Retail Bond // ist eine Anleihe mit fester Laufzeit von 3 Jahren, bis 20.05.2023 (exkl.) und einem Coupon
von 3,85% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-. Die zugrundeliegende Währung
ist CHF (nachfolgend die,,Anleihe").
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Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF

1'000.- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine
Mindestzeichnungssumme pro lnvestor von CHF 1'000.- (in Worten: tausend Schweizer Franken). Jede

höhere Zeichnungssumme muss durch L'000 teilbar sein. Es besteht keine

Zeich nungshöchstbegrenzung pro I nvestor.

Valor: 52L98918

lSlN: 110521989181

2. Währung

Die Anleihe wird in CHF ausgegeben.

3. Beschränkungen der freien Übertragbarkeit

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei
übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten
Markt, was eine faktische Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann.

Die Anleihe kann mit Ausnahme von Bürgern oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika
oder Gesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika, denen es untersagt ist, diese Anleihe zu

erwerben oder in ihrem Eigentum zu haben, von jeder natürlichen oder juristischen Person mit
Wohnsitz bzw. Sitz in der EU, in der der vorliegende Prospekt notifiziert wurde, in der Schweiz und in
Liechtenstein erworben werden. Dieses Angebot richtet sich jedoch primär an schweizerische und
liechtensteinische Anleger.

4. Mit den Wertpapieren verbundene Rechte

Sämtliche Zahlungen aus dieser Anleihe (Rückzahlung und Zinszahlungen) an die Anleihegläubiger
stellen grundsätzlich direkte, unbedingte und nicht nachrangige Verpflichtungen der Emittentin dar.

Sie stehen daher im Rang mit allen anderen bestehenden und zukünftigen, nicht nachrangigen

Verpflichtungen der Emittentin. Diese sind gegenüber ungesicherten Verbindlichkeiten bessergestellt,

sofern sie mit Sicherheiten (u.a. Bürgschaften, Pfandrechte) besichert sind, Allerdings sind diese
Verbindlichkeiten den vorrangig zu befriedigenden Fremdkapitalforderungen Dritter aus nachrangig.

Die von der Emittentin zu erwerbenden Kreditforderungen sind grösstenteils unbesichert. Teilweise

sind die Kreditforderungen mit persönlichen Bürgschaften hinterlegt. Bezahlt der Kreditnehmer und,
sofern vorhanden, der Bürge die Kreditforderung nicht zurück und bringt das lnkassoverfahren keinen

Erfolg, bedeutet dies, dass der Kredit ausgefallen ist und damit Kapitalund Zinsen für die Emittentin
verloren sind. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den

Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ist die Emittentin in keiner Weise

beschränkt weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Sofern dem nicht zwingendes Recht entgegensteht,
geht bei Zahlungsunfähigkeit das aufgenommene weitere Fremdkapital im Rang vor oder steht mit
dieser Anleihe im gleichen Rang. Die Aufnahme weiteren Fremdkapitals kann den erzielbaren Betrag

oder eine lnsolvenzforderung des Anleihegläubigers für seine Obligationen und/oder Coupons

reduzieren. Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe nach freiem Ermessen ganz oder teilweise
jederzeit vorzeitig zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu L}O% des zurückbezahlten

Nominalbetrages zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Ein Vertreter von Schuldtitelinhabern ist nicht
beka nnt.
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5. Zinssatz, Fälligkeit & Rendite

Die Anleihe wird mit einem jährlichen fixen Zins von 3,85% verzinst. Zinsusanz: Act/Act - ICMA Rule
251 (taggenau).

Zinszahlungstermin ist jeweils der 20.05. jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit, die erste Zinszahlung
erfolgt somit am 20.05.2022 (exkl.), die letzte am 20.05.2023 (exkl.). Falls der Zinszahlungstermin in
Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, wird die Zahlung am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag
ausgeführt. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 20.05.2020 und endet am 20.05.2023
(exkl.).

Die Emittentin verpflichtet sich, die Schuldverschreibungen am nächsten liechtensteinischen
Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zum Nennbetrag zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt
ohne gesonderte Antragstellung oder Einreichung des Anlegers. Die Rendite der Anleihe kann auf Basis
des Erstausgabepreises, des Fixzinssatzes, der Laufzeit sowie des Tilgungskurses berechnet werden,

Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

6. Handelszulassung

Das Wertpapier wird nicht an einem geregelten Markt gehandelt und ein Antrag auf Zulassung ist nicht
geplant. Die Schuldverschreibungen können jedoch nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei
übertragen werden.

Wird für die Wertpapiere eine Garantie erstellt?

7. Garantie

Für die Wertpapiere wird keine Garantie erstellt

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

Platzieru nesrisiko (Risiko: .,mittel")

Für die Realisierung ihrer Geschäftstätigkeit ist die Emittentin in beträchtlichem Umfang auf
Finanzmittel angewiesen, die ihr entweder als Fremd- oder als Eigenkapital zur Verfügung gestellt
werden. Die Bereitschaft von lnvestoren, der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung zu stellen oder in
das Eigenkapital der Emittentin zu investieren hängt nicht nur davon ab, dass die Emittentin erfolgreich
tätig ist, sondern ist auch von der allgemeinen Lage auf den Kapitalmärkten abhängig. Entsprechend

besteht keine Gewissheit, dass die angebotene Anleihe im geplanten maximalen Umfang gezeichnet

wird und bis zur angestrebten Höhe ausgegeben werden kann. Es ist nicht auszuschliessen, dass der
Emittentin weniger flüssige Mittel als geplant zufliessen. Dies kann sich negativ auf den Aufbau des

Kreditportfolios und damit auf die Erträge der Emittentin auswirken.

Weiteres Fremdkapital (Risiko:,,mittel")

Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ist die Emittentin in keiner Weise

beschränkt weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Sofern dem nicht zwingendes Recht entgegensteht,
geht bei Zahlungsunfähigkeit das aufgenommene weitere Fremdkapital im Rang vor oder steht mit
dieser Anleihe im gleichen Rang. Die Aufnahme weiteren Fremdkapitals kann den erzielbaren Betrag

oder eine lnsolvenzforderung des Anleihegläubigers für seine Obligationen und/oder Coupons
reduzieren.
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D. Basisinformation über das öffentliches Angebot von Wertpapieren

Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpopier investieren?

1. Angebotskonditionen

DerSwss Growth Lending Retoil Bond // ist eine Anleihe mit fester Laufzeit von 3 Jahren, bis 20.05,2023
(exkl.) und einem Coupon von 3,85% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-. Die

zugrundeliegende Währung ist CHF (nachfolgend die,,Anleihe"). Emissionsbeginn ist der 20.05.2020.

Mindestzeichnung beträgt CHF L'000.-. Jede weitere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein,
es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro lnvestor. Die Anleihe ist nicht zum Handel an der Börse
zugelassen, eine Börsenzulassung ist nicht geplant.

Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe nach freiem Ermessen ganz oder teilweise jederzeit vorzeitig
zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu LOO% des zurückbezahlten Nominalbetrages
zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Emittentin hat das Recht die Laufzeit um ein weiteres Jahr zu

verlängern.

Zahlstelle ist die Bank Frick & Co, AG, Landstrasse 74, FL-9496 Balzers. Zeichnungen erfolgen über die
Zahlstelle. Die Gesamtkosten für die Emission belaufen sich auf ca. CHF 30'000. Die Kosten der
Emission werden vollumfänglich von der Emittentin übernommen.

Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?

2. Gründe für dasAngebot und Verwendung der Erträge

Der Tätigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwaltung und Verwertung von Forderungen,
von Beteiligungen im ln- und Ausland sowie von Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment kann insofern
Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, auch an Aktionäre sowie Segmentaktionäre, gewähren,

immaterielle Rechte sowie Eigentum an Fahrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das

Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt anlegen. Das Segment
kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tätigkeitsbereich des

Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Der Emittentin fliesst durch Platzierung der Anleihe ein Emissionserlös von bis zu CHF 50'000'000 zu.

Die Kosten der Emission werden vollumfänglich von der Emittentin übernommen.

Da Christoph M. Mueller die Positionen des CEO und VRP bei CG24 bekleidet und zeitgleich auch

Verwaltungsratspräsident bei der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist, kann es zu potentiellen
lnteressenskonflikten kommen. Die Entscheidungsbefugnis von Herrn Mueller wird jedoch durch die
weiteren VR-Mitglieder in beiden Verwaltungsräten relativiert.
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ll. Registrieru ngsformula r

ABSCHNITT 1 - VERANTWORTTICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN DRITTER,

sncxvensrÄNDrGENBERTcHTE UND BtLUGUNG DURcH ore zusrÄruoree gexönoe

t.t Verantwortliche Personen

Für den lnhalt dieses Prospekts verantwortlich ist die Emittentin Alkione (Liechtenstein) AG PCC

handelnd für Segment 2, im Duxer 28,9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein.

Geschäftsführendes Organ der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist der Verwaltungsrat. Mitglieder des
Verwaltungsrates sind Christoph M. Mueller, Clemens Laternser und Adrian Roman Rheinberger,
jeweils mit Einzelzeichnungsrecht.

t.2 Erklärung

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelnd für Segment 2 und die Mitglieder des Verwaltungsrates
erklären, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und lnformationen richtig
sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Prospektes oder dieses
Registrierungsformulars verändern können. Die Verantwortlichen haben die erforderliche Sorgfalt
walten lassen, um dies sicherzustellen.

1.5 Billigung

Der vorgängige Wertpapierprospekt- wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als

Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2OL7/1129

am 18.05.2020 gebilligt. Der Nachtrag wurde im Anschluss per 23.06.2020 von der FMA gebilligt. Bei

gegenständlichem Prospekt handelt es sich somit um einen neu gebilligten Prospekt, unter welchem

das unter dem vormals gebilligten Prospekt begonnene öffentliche Angebot fortgesetzt wird. Der

Prospekt wurde von der FMA am 17. Mai 2021. für ein weiteres Jahr gebilligt.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts
einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten lnformationen
gemäss Verordnung (EUl 2017 hI29.

Eine solche Billigung ist nicht als eine Befürwortung des Emittenten, der Gegenstand dieses Prospektes
ist, zu erachten.

ABSCHNITT 2 - ABSCHLUSSPRÜFER UND BERATER

2.t Abschlussprüfer

Abschlussprüfer der Emittentin ist die Die ReviTrust Grant Thornton AG mit Sitz an der Bahnhofstrasse

15, in FL-9494, Schaan.

Die ReviTrust Grant Thornton AG verfügt über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer und ist der
Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unterstellt. Die Bewilligung umfasst unter
anderem die Bewilligung zur prüferischen Durchsicht (Review) und Abschlussprüfung.
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ABSCHNITT 3 - RISIKOFAKTOREN

3.1 Risikofaktoren

Dieser Prospekt stellt ein Angebot für eine Kapitalanlage in Form von Schuldtiteln mit fixer Verzinsung

dar. Jede Kapitalanlage bei einem Unternehmen ist mit Risiken behaftet und unterliegt in ihrem Wert
u. a. betrieblichen und marktbedingten Schwankungen. Dies gilt auch für die hier von der Alkione
(Liechtenstein) AG handelnd für Segment 2 angebotenen Anleihe. Die verschiedenen Risiken sind

ausführlich in Kapitel 6. beschrieben. Es wird daher dringend empfohlen, sich diese vor einer
Anlageentscheidung gründlich durchzulesen. Allerdings kann die Emittentin keine Gewähr für die

Vollständigkeit der dargestellten Risiken übernehmen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

die geschilderten Risiken nicht abschliessend zu verstehen sind, es können im Einzelfall weitere
individuelle Risiken entstehen. Zudem können Risiken nicht nur einzeln, sondern auch kumulativ
auftreten.

Der Eintritt einzelner oder mehrerer Risiken ist nicht prognostizierbar und kann auch von der

Emittentin nicht eingeschätzt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei

Verwirklichung eines oder mehrerer Risiken, die Gefahr bestehen kann, dass die Zahlung von Zinsen

auf die sowie die Rückzahlung der Anleihe durch die Emittentin beeinträchtigt wird. Anleger können

hierdurch ihr in die die Anleihe investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Diesen

möglichen Totalverlust sollte der Anleger vor der Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner
persönlichen Anlageziele und Vermögensverhältnisse sorgfältig prüfen. lm Fall der
Fremdkapitalaufnahme besteht das Risiko einer Privatinsolvenz.

Die Emittentin beabsichtigt, Kreditforderungen von CG24 gemäss der Vereinborung über Verkauf,

Abtretung und Entgeltliche Verwaltung künftiger (Teil-)Forderungen ous einem Kreditvertrog
(nachfolgend ,,Anlegervereinbarung") zu erwerben. Die Kreditforderungen entstehen durch die

Kreditvergabe von CG24 basierend auf der Kreditprüfung durch EAG. Die Emittentin kann nicht und

CG24 kann gegenüber der Emittentin nicht zusichern, dass die Amortisations- und/oder die
Zinszahlungen von den Kreditnehmern rechtzeitig oder überhaupt erfolgen.

Potentielle Anleihegläubiger sollten vor dem lnvestitionsentscheid und dem Entscheid über die

Zeichnung der angebotenen Obligationen zusätzlich zu den in diesem Prospekt enthaltenen übrigen
lnformationen auch die nachstehenden Risikofaktoren sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der

Eintritt eines einzelnen oder mehrerer Risiken, welche in den nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren

beschrieben sind, oder zusätzliche Risiken, die der Emittentin noch nicht bekannt sind oder die sie

zurzeit als nicht relevant erachtet, können allein oder in Verbindung mit anderen bekannten oder
unbekannten Risiken einen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzlage der
Emittentin haben.

lm schlimmsten Fall kann der Eintritt eines einzelnen Risikos oder mehrere Risiken zur lnsolvenz der
Emittentin führen, was zur Folge haben kann, dass die Obligationen und/oder Coupons nicht oder nicht
vollständig zurückbezahlt werden können. Die Anleihegläubiger können hinsichtlich ihrer Obligationen
und /oder Coupons einen teilweisen oder vollständigen Verlust erleiden. Es sollten daher nur solche
Personen in die Anleihe investieren, die in der Lage sind, die Risiken im Rahmen einer lnvestition in
Obligationen einzuschätzen und die möglichen Verluste bis hin zu einem Totalverlust zu tragen.
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Die nachfolgend aufgeführten Risiken sind nicht als abschliessende Liste möglicher Risiken zu

verstehen. lhre Reihenfolge sagt zudem nichts über deren Bedeutung, Eintrittswahrscheinlichkeit oder
Relevanz aus.

3.1.1 Risiken betreffend die Emittentin und ihre Geschäftstätigkeit

Allsemeine Kon iun kturlage, Zvklizität (Risiko:,,mittel")

Die Emittentin ist den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wie u.a. dem

Wirtschaftswachstum, dem Zinsumfeld und der lnflation unterworfen. Eine Verschlechterung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Aussichten oder des politischen Klimas ist jederzeit möglich

und kann insbesondere zu Zahlungsausfällen von Kreditnehmern von CG24 und Wertkorrekturen bei

zugrunde liegenden Sicherheiten führen. Diese Faktoren können die Geschäftstätigkeit von CG24 und

der Emittentin negativ beeinflussen und negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Ertrags- und

Finanzlage von CG24 und der Emittentin haben.

Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt massgeblich von der Zahlungsmoral der Schuldner der
von CG24 erworbenen Forderungen ab. Dementsprechend erfordert der wirtschaftliche Erfolg der

Emittentin eine regelmässige Überprüfung der Prozesse und insbesondere der Kreditvergabepolitik bei

cG24.

Sollten aufgrund einer schwachen Konjunkturlage eine Vielzahlvon Schuldnern ihren Kredit nicht mehr
zurückzahlen können, würde dies zu Forderungsausfällen führen, was einen negativen Einfluss auf das

Geschäftsergebnis haben kann.

Kreditrisiko (Risiko:,.mittel")

Die Emittentin unterliegt dem Zahlungsausfallrisiko von CG24 Kreditnehmern. CG24 erwartet je nach

Einschätzung der Kreditfähigkeit und -würdigkeit bestimmte Ausfallraten. Diese Ausfallraten wurden
von CG24 berechnet; es handelt sich jedoch um Annahmen, d.h. die tatsächlichen Ausfallraten können

von den vorstehend aufgeführten Ausfallraten abweichen. Bei einem Zahlungsausfall besteht das

Risiko, dass entweder CG24 oder ein beauftragtes lnkassounternehmen nicht genügend Mittelvon den

CG24 Kreditnehmern eintreiben kann und eine etwaig zugrunde liegende Sicherheit nicht den
gewünschten Verwertungserlös erzielt. Dieses Risiko kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu

Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger hängen von der Leistung der Amortisations- und

Zinszahlungen im Zusammenhang mit den gekauften Kreditforderungen ab, Erfüllt ein CG24

Kreditnehmer seine Amortisations- und Zinszahlungspflichten nicht vertragsgemäss, hängt die

Emittentin von den lnkassobemühungen von CG24 (durchgeführt durch EAG) oder einen von CG24

beauftragten lnkassounternehmen für die Eintreibung von Zahlungen bzw. die Verwertung etwaiger
Sicherheiten bezüglich der gekauften Kreditforderungen ab. Die Pflichten von CG24 in diesem

Zusammenhang hält die Anlegervereinbarung fest, welche zwischen der Emittentin und CG24

abgeschlossen wird.

Jegliche negativen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell von CG24 kann die

Leistung von CG24, den Verkehr auf der CG24 Plattform und die Leistung der CG24 Kreditnehmer
nachteilig beeinflussen. Dies kann sich unmittelbar auf die Emittentin auswirken.
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Während der Laufzeit dieser Anleihe agiert die der CG24 nahestehende EAG unter anderen in den
Funktionen als mandatierte Dienstleisterinnen, lnkassostelle und CG24 als Sicherheitenverwahrerin.
Bei der Erfüllung dieser Pflichten können potenzielle oder tatsächliche lnteressenkonflikte mit der
Emittentin und den Anleihegläubigern auftreten. CG24 und EAG sind in diesen vielfältigen
Eigenschaften frei und berechtigt, jegliche Geschäfte auszuüben und Umsatz oder Gewinne zu

erzielen.

Sollte CG24 und/oder EAG ihre oben genannten Leistungen nicht mehr erbringen, kann die Emittentin
u.U, nicht sofort eine Nachfolgerin ernennen. Selbst wenn eine Nachfolgerin gefunden werden kann,

wird es einige Zeit dauern, bis diese operativ tätig ist und die Funktionen von CG24 und/oder EAG

übernehmen kann.

Jedes dieser Risiken kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger

auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Unbesicherte Kreditforderunsen (Risiko: ..mittel")

Die von der Emittentin zu erwerbenden Kreditforderungen sind grösstenteils unbesichert. Teilweise

sind die Kreditforderungen mit persönlichen Bürgschaften hinterlegt. Bezahlt der Kreditnehmer und,

sofern vorhanden, der Bürge die Kreditforderung nicht zurück und bringt das lnkassoverfahren keinen

Erfolg, bedeutet dies, dass der Kredit ausgefallen ist und damit Kapitalund Zinsen für die Emittentin
verloren sind. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den
Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Ausfallprozess (Risiko: .,mittel")

Falls ein CG24 Kreditnehmer die Zahlung der monatlichen Rate oder des gesamten Kredits nach der
Laufzeit nicht rechtzeitig oder nicht vollständig leistet oder in jeglicher anderen Art und Weise die
Bedingungen des entsprechenden Kreditvertrages verletzt, ist EAG beauftragt, die gekaufte

Kreditforderung in Verzug zu setzen und entweder selbst den offenen Betrag solcher gekauften

Kreditforderungen eintreiben oder Dritte damit zu beauftragen. Wenn CG24 einen Kredit in Verzug

setzt, wird CG24 über EAG rechtliche Schritte gegen den verantwortlichen CG24 Kreditnehmer
einleiten. CG24 oder von CG24 beauftragte Dritte, haben für die Durchsetzung einer in Verzug
geratenen und von der Emittentin gekauften Kreditforderung unter Umständen das Recht auf
Vergütung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Forderung. Diese

Aufwendungen schmälern die Ertragsbasis der Emittentin und können dazu führen, dass die Emittentin
ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Limitierte Mittel und Liquiditätsrisiko (Risiko: ..mittel")

Die Fähigkeit der Emittentin ihre Verpflichtung zur Rückzahlung des investierten Kapitals und der
Zinsen auf Obligationen sowie administrative Ausgaben zu erfüllen, hängt ausschliesslich von den

Erträgen der Kreditforderungen (Zins- und Amortisationszahlungen) ab. Abgesehen von diesen
Erträgen, hat die Emittentin keine anderen verfügbaren Mittel, um ihre Verpflichtungen gegenüber

den Anleihegläubigern zu erfüllen. Falls nicht genügend Mittel, z.B. aufgrund von verspäteten

Zahlungen der CG24 Kreditnehmer, zur Verfügung stehen, wird dieser Ausfall ausschliesslich von den
Anleihegläubigern getragen. Am Ende der Laufzeit dieser Obligationen gibt es keine Garantie, dass die
Emittentin genügend verfügbare Mittel hat, um die Obligationen vollständig zurückzubezahlen. Die
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Emittentin hat keinen Regressanspruch auf CG24. Die Erträge der Emittentin hängen ausschliesslich

von der Zahlungsmoral der CG24 Kreditnehmer ab. Ein teilweiser oder vollständiger Ausfall eines CG24

Kreditnehmers oder mehrerer CG24 Kreditnehmer kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits
ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihensbedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Höhere Gewalt (Risiko: ,,mittel")

Naturereignisse, kriegerische oder terroristische Ereignisse, Sabotageakte, etc. können ebenfalls einen
substanziellen Einfluss auf die Stabilität der Emittentin und CG24 haben und die Fähigkeit der
Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig beeinflussen.
Ereignisse höherer Gewalt könnten dazu führen, dass Kreditnehmer die aufgenommenen Kredite nicht
rechtzeitig resp. gar nicht zurückzahlen könnten.

Oblisationen als Veroflichtuns der Emittentin (Risiko: ,.eerins")

Die Obligationen sind ausschliesslich Verpflichtungen der Emittentin. lnsbesondere sind die
Obligationen keine Verpflichtungen oder Garantien von der Zahlstelle, des Zentralverwahrers oder
CG24. Keine andere Person ausser der Emittentin selbst übernimmt jegliche Haftung hinsichtlich des

Versagens der Emittentin, die der Obligation unterliegenden fälligen Beträge zu bezahlen.

CreditGate24 (Schweiz) AG (Risiko: .,eerine")

CG24 agiert ausschliesslich als Plattformgesellschaft, welche Kreditnehmer und Anleger
zusammenbringt, Kreditverträge sowie Anlagevereinbarungen mit Anlegern abschliesst und Kredite
vergibt. Die automatisierte Plattform von CG24 (Peer-to-Peer-Modell) bringt Kreditnehmer mit
privaten und institutionellen Anlegern zusammen, bietet eine effiziente, transparente und skalierbare
Abwicklung von Krediten und stellt eine hohe Qualität der prozesse sicher. CG24 agiert ausschliesslich

online, verzichtet auf Niederlassungen und hohe Verwaltungskosten, um die Renditen für Anleger
nicht zu schmälern und die Kosten für Kreditnehmer möglichst gering zu halten.

16



iffi

t6ao

$qt

at4rt

amo

1ld
1güo

E

0 .r,rrlilll

Anzlhl Fln.nrlrri. Kndlt (Xumulhrtl cfsdltcrltzt
aut alnan Ellck

>CtlF 7t5 tilo.
gcllrnl flnanriorb!
fürdfl\,olumen

:'3'too
Tolal linänrbrle Kredila
salt Mä.2 20t5

>3il'00{t
BoElßnsno Nütref eul
abr Rltdöam

cr.dltc.tezrl l&rdnporüollo &
Anzslrl Mhaöelto.

Ah Ai{.b.i 8tid 3l -f 2:}a0

CG24 ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein ztJr Qualitätssicherung von

Finanzdienstleistungen (VQF), der grössten schweizerischen Selbstregulierungsorganisation. CG24

besitzt eine Bewilligung zur Gewährung von Konsumkrediten des Amts für Wirtschaft und Arbeit des

Kantons Zürich, sowie eine Bewilligung zur Vermittlung von Konsumkrediten des Amts für Wirtschaft
und Arbeit des Kantons Zürich und ist Mitglied des Vereins zur Führung einer Zentralstelle für
Kreditinformationen (ZEK) sowie von Konsumfinanzierung Schweiz (KFS).

CreditGate24 Excellence AG (Risiko: .,eerins")

EAG ist die Service Gesellschaft für und eine 100% Tochtergesellschaft von CG24. EAG übt über einen
Service Vertrag namentlich die Betriebsteile Kreditsourcing, Kreditservicing, Anlagesourching,

Anlageberatung und lnkassotätigkeiten sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten bezüglich
Legal und Compliance, lT und Marketing für CG24 aus. EAG übt folglich sämtliche

Servicedienstleistungen im Zusammenhang mit den Krediten und Anlagen für CG24 aus.

EAG zeichnet sich durch einen professionellen Kreditprüfungsprozess aus und wendet ein durch CG24

entwickeltes proprietäres Scoring Modell mit Ratingstufen von AAA bis E an. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Emissionsprospekts werden lediglich Kredite in den Ratingstufen AAA - C

bedient, wobei diese auch zum Zielportfolio dieser Anleihe gehören.
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Das gesamte Team mit derzeit 30 Mitarbeitenden bringt grosse Erfahrung in den Bereichen

Bankenrecht & Compliance, Private Equity, Finance, lnvestment- und Private Banking, sowie

Erfahrungen im Versicherungswesen, bei Credit Suisse, Partners Group, PwC, Raiffeisen, Swiss Life,

UBS und Zürcher Kantonalbank mit.

Schematische Übersicht der Vertragsbeziehungen und der Zahlungsströme (Risiko: ..gering")
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Allokation der durch die Anleihe eingenommenen Gelder (Risiko: ..serine")

Die von der Emittentin unter dieser Anleihe aufgenommenen Gelder werden für den Kauf eines

diversifizierten Forderungsportfolios von CG24 verwendet. Das Portfolio wird sich voraussichtlich wie
folgt zusammensetzen:

Besicherte Forderungen zwischen 15% und 35% mit einer Zielallokation von 25%

Forderungen gegenüber KMU und Selbständigerwerbenden zwischen 3O%-5O% mit einer
Zielallokatio n von 4OYo

Forderu ngen gegenü ber Privaten (Konsu mkred ite u nd Privatkred ite) zwischen 25%-45%

mit einer Zielallokation von 35%.

Zielallokation

Besichert

Privat

Die als ideal angestrebte Zielallokation wird voraussichtlich wie folgt auf die Ratingstufen aufgeteilt
und dargestellt:

KMU
4O9o

s5%

AAA KMU (besichert)

AA KMU

A KMU
B KMU

C KMU

AAA KMU (besichert)

AA KMU

A KMU

B KMU

C KMU

D KMU

70%

s%

L5%
ro%
70%

0.25%

0.75%
L.25%

L.75%

3.OO%

5.OOo/o

AAA Privat (besichert)

AA Privat
A Privat
B Privat
C Privat

ts%

5%

t5%
LO%

s%

Die tatsächliche Allokation kann aufgrund diverser Faktoren und insbesondere über die Zeit des

Portfolio Aufbaus von der erwähnten Zielallokation abweichen.

Das Zinsmodell von CG24 rechnet mit den folgenden kalkulatorischen Ausfallraten

AAA Private (besichert)

AA Private

A Private

B Private

C Private

D Private

o.025%

o.so0%

L.OO0%

L500%
1.900%

5.OOO%
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ln Abhängigkeit dieser Ausfallraten und der Kreditlaufzeiten werden die Zinsen für einen einzelnen
Kredit festgelegt. Diese Ausfallraten wurden von CG24 berechnet; es handelt sich jedoch um

Annahmen, d.h. die tatsächlichen Ausfallraten können von den vorstehend aufgeführten Ausfallraten
abweichen.

CG24 Sekundärmarkt für Forderuneen (Risiko: ..gering")

Der Primärmarkt ist der eigentliche Kaufplatz der CPS (Credit Project Share), auf welchem Käufer von
Forderungen die Shares an Kreditprojekten zeichnen können. Der Sekundärmarkt ermöglicht es

unseren Kunden (Käufer von CPS) ihre Forderung wiederum über die Plattform von CG24 an Dritte zu

verkaufen und abzutreten.

Die Emittentin und jeder Drittanleger haben die Möglichkeit, auf dem CG24 Sekundärmarkt gekaufte
Forderungen vor Ablauf der Kreditvertragslaufzeit an Drittanleger zu verkaufen. Die Möglichkeit des

Verkaufs ist gegeben, CG24 kann aber nicht garantieren, dass ein Verkauf zustande kommt, denn es

besteht die Möglichkeit, dass kein Käufer die Forderung abkauft.

Kreditportfolio (Risiko: ..gerins")

Dieser Prospekt beinhaltet keine lnformationen über die individuell zu kaufenden Kreditforderungen,
die das Kreditportfolio bilden werden. Weder die Emittentin noch CG24 haben die Pflicht, während
oder nach der Laufzeit dieser Anleihe, lnformationen bezüglich der individuell gekauften
Kreditforderungen von CG24 Kreditnehmern offen zu legen. Die Emittentin wird die CG24

Kreditnehmer der zu kaufenden Kreditforderungen nicht überprüfen. Der Wert des Kreditportfolios
kann von Zeit zu Zeit Schwankungen unterliegen. Weder die Emittentin, CG24, der Zentralverwahrer
oder die Zahlstelle noch jegliche andere Partei ist verpflichtet, den Wert der gekauften
Kreditforderungen aufrechtzuerhalten.

Das Kreditportfolio unterliegt u.a. Kredit-, Liquiditäts- und Zinsrisiken, konjunkturellen
Rahmenbedingungen und Schwankungen, operationellen Risiken, Veränderungen in den Bedingungen
an den Finanzmarkt, politischen Ereignissen sowie Entwicklungen und Trends in allen
Wirtschaftszweigen. Auch Veränderungen der Umstände bei CG24 Kreditnehmern können nachteilige
Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Vornahme von Zahlungen oder die Zahlungsmoral der CG24

Kreditnehmer und damit wiederum nachteilige Auswirkungen auf die Zahlungen zu Gunsten der
Anleihegläubiger haben.

Klumpenrisiken (Risiko:,,serins")

Ein Klumpenrisiko im Kreditportfolio im Zusammenhang mit einem einzelnen oder mehrerer CG24

Kreditnehmer, mit einer lndustrie oder einer Region kann das ökonomische Risiko im Zusammenhang

mit Ausfällen erhöhen.

Risiko eines Ausfalls auch bei besicherten Kreditforderunqen (Risiko: ..serine")

Auch hinsichtlich der von der Emittentin gekauften Kreditforderungen, die besichert sind, ist es

möglich, dass der Erlös aus der Verwertung solcher Sicherheiten nicht ausreichend ist, um die
ausstehenden Kreditforderungen vollständig zu decken. Ausserdem kann es im Falle einer Verwertung
der Sicherheit zu Zahlungsverzögerungen des aus der Liquidierung der Sicherheit resultierenden
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Erlöses kommen. Ausserdem kann die Emittentin Nachteile erfahren, falls im Verfahren der

Geltendmachung von Sicherheiten Eingaben verspätet gemacht oder versäumt werden.

Die internen Richtlinien von CG24 bezüglich Sicherheiten oder die Form der Sicherheiten können durch

CG24 jederzeit geändert werden. So kann das Kreditportfolio sich über die Zeit verändern.

Jedes dieser Risiken kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger

auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Das Scorinsmodellvon CG24 ist möelicherweise manselhaft (Risiko: ..serins")

CG24 bzw. EAG gibt jedem CG24 Kreditnehmer, zum Zeitpunkt der Kreditantragsverarbeitung, ein

Risikorating. Die Risikobewertung von CG24 (Scoringmodell) basiert auf mehreren Grundlagen, wie

Kreditinformationen von Auskunfteien, lnformationen aus öffentlichen Registern, lnformationen vom

CG24 Kreditnehmer selbst und aus weiteren lnformationsquellen. Die Kreditdaten von Auskunfteien

und die lnformationen von CG24 Kreditnehmern können veraltet, unvollständig oder fehlerhaft sein.

Dementsprechend kann das einem CG24 Kreditnehmer zugewiesene Risikoprofil nicht seinem wahren

Risikoprofil entsprechen, was zu einer falschen Beurteilung mit Bezug auf das Scoringmodell führen
kann. CG24 überprüft die angegebenen Daten der CG24 Kreditnehmer. Solche Überprüfungen sind

aber nicht immer möglich, können fehlerhaft oder unvollständig sein. Zudem ist es möglich, dass ein

CG24 Kreditnehmer nach Eingang/Erhalt der Bonitätsinformationen mit einer anderen Schuld in
Verzug geraten ist, weitere Schulden gemacht hat oder andere unerwünschte finanzielle Ereignisse

oder andere Ereignisse eintreten.

Das Risikorating von CG24 Kreditnehmern dient zur lnformation und soll die von CG24 abgegebene

Einschätzung des Kreditrisikos möglichst angemessen widerspiegeln. Trotzdem kann die

Kreditfähigkeit und -würdigkeit eines CG24 Kreditnehmers nicht gewährleistet werden.

Die Emittentin und CG24 lehnen jede Verantwortung und Haftung bezüglich jeglicher lnformationen
und Risikoratingangaben, die durch die CG24 Plattform öffentlich gemacht werden, ab. CG24 darf, ist

dazu aber nicht verpflichtet, von Zeit zu Zeit die lnformationen oder das Risikorating von CG24

Kreditnehmern aktualisieren oder ändern.

Aufgrund dieser Faktoren kann das zukünftige Kreditportfolio gekaufte Kreditforderungen enthalten,
die auf fehlerhaften Kreditinformationen des CG24 Kreditnehmers basieren. Zudem könnte der Zins

einer gekauften Kreditforderung nicht dem tatsächlichen Risikoprofil entsprechen. Ein entsprechender
teilweiser oder vollständiger Ausfall eines CG24 Kreditnehmers kann dazu führen, dass die Emittentin
ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Kreditausfallpooline (Risiko: ..eering")

Basierend auf dem Geschäftskonzept von CG24 werden allfällige Kreditausfälle unter sämtlichen

Anlegern in finanzierten Kreditprojekten mit derselben Ratingstufe in derselben

Kreditart pro rata der noch ausstehenden (Teil-)Forderungen dieser Gruppe von Anlegern aufgeteilt.

Bleiben sämtliche vorgesehenen Massnahmen zur Geltendmachung des Rückzahlungsanspruches

durch CG24 gegenüber einem säumigen Kreditnehmer erfolglos und deckt der Verwertungserlös der
Verwertung etwaiger Sicherheiten nicht die gesamte Kreditforderung inkl. Zins und Kosten, stellt CG24
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die definitive Uneinbringlichkeit der (Teil-) Kreditforderung bzw. der ausstehenden Ratenzahlungen
und des ausstehenden Kreditbetrags im betreffenden Kreditverhältnis inkl. der damit
zusammenhängen Kosten der Rechtsverfolgung fest. Die definitive Uneinbringlichkeit ist regelmässig

der Verlustschein. Das Datum, an dem diese Feststellung durch CG24 erfolgt und den betroffenen
Kreditgläubigern mitgeteilt wird, gilt als Stichtag. Die Kreditgläubiger erklären sich einverstanden, die

ausstehenden Ratenzahlungen im betreffenden Kreditverhältnis inkl. die damit zusammenhängen

Kosten gemeinsam mit sämtlichen am Stichtag vorhandenen weiteren Kreditgläubigern innerhalb

derselben Ratingstufe (AAA, AA, A, B, C, D oder E) und Kreditart (Kredite an Private, Kredite an KMUs

oder Kurzkredite) anteilsmässig zu tragen, unabhängig davon, ob ein einzelner Kreditgläubiger selbst
Anleger in Bezug auf den uneinbringlichen Kredit ist. Der Anteil jedes in derselben Ratingstufe und

Kreditart vorhandenen Kreditgläubigers berechnet sich auf der Basis der per Stichtag bei einem
Kreditgläubiger ausstehenden (Teil-)Forderung bzw. der noch ausstehenden Ratenzahlungen aus der

an ihn abgetretenen Kreditforderung. Jeder Anleger (und folglich auch die Emittentin) der betroffenen
Ratingstufe in derselben Kreditart beteiligt sich somit in diesem Umfang anteilmässig an der Deckung

des ausgefa llenen Kreditbetrages.

Der anteilsmässige Beitrag wird allen betroffenen Kreditgläubigern derselben Ratingstufe und

Kreditart von der jeweils nächsten nach dem Stichtag erfolgenden, den betroffenen Kreditgläubigern
(inkl. der Emittentin) zustehenden Zahlung abgezogen. Sofern nach der Belastung der Kreditgläubiger
Zahlungen im Rahmen des vom Zahlungsausfall betroffenen Kreditverhältnisses eingehen, werden
diese im gleichen Verhältnis, wie die Abzüge erfolgt sind, sämtlichen betroffenen Kreditgläubigern

anteilsmässig gutgeschrieben.

Die Emittentin ist folglich nicht nur dem Risiko ausgesetzt, dass die Kreditnehmer der gekauften

Kreditforderungen ihre Amortisations- und Zinszahlungen nicht erfüllen, sondern dieses Risiko bezieht

sich auf das gesamte Portfolio derselben Ratingstufe in derselben Kreditart gegenüber sämtlicher
dieser Kreditnehmer.

lT-Svsteme von QG24 (Risiko: ,.eerins")

CG24 operiert teilweise mit selbst entwickelter Software und lnfrastruktur, nutzt aber auch

Dienstleistungen Dritter, u.a. auch für die Wartung des lT-Systems. Die Emittentin ist auf die

Funktionalität solcher Dienstleistungen und Systeme angewiesen. Die Emittentin ist im

Zusammenhang mit dem Kauf von Kreditforderungen und der Bewirtschaftung des Kreditverhältnisses

auf die Funktionalität der lT-Systeme von CG24 und auf deren korrekte lnstandhaltung sowie
Ü berwachung angewiesen.

Jegliches Versagen des lT-Systems oder den damit zusammenhängenden Diensten die von CG24

verwendet werden, können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit von

CG24 haben und können infolgedessen zu einer Einstellung der Dienstleistungserbringung zugunsten

der Emittentin führen. Bestimmte Vorgänge hängen von lT-Systemen Dritter ab, die ausserhalb des

Einflussbereiches der Emittentin sind und CG24 nicht zwingend in der Lage ist deren Risiken oder

Zuverlässigkeit zu prüfen.

CG24 überwacht die Funktionsfähigkeit des lT-Systems kontinuierlich, kann jedoch nicht garantieren,

dass keine Disfunktionen oder Mängel auftreten. Jegliche solche Schwierigkeiten können zu

Verzögerungen in der Verarbeitung führen.
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Alle Programme oder lT-Systeme, die von CG24 benutzt werden oder von denen CG24 abhängig ist,

können bestimmte Mängel, Probleme oder Unterbrechungen, einschliesslich solcher, die durch

,,Würmer", Viren und Netzausfälle verursacht werden, unterliegen. Solche Ausfälle könnten die
Verarbeitung von Kreditanträgen oder die Vergabe von Krediten nachteilig beeinflussen, zu einer
fehlerhaften Buchhaltung, fehlerhaften Aufzeichnung oder einer unrichtigen Verarbeitung der
Transaktion sowie zu fehlerhaften Berichten führen, welche wiederum die Überwachung des

Kreditportfolios beeinträchtigen.

Jegliche solche Mängel oder Ausfälle können einen finanziellen Verlust, Betriebsstörungen,

regulatorische Ermittlungen oder Reputationsschäden der Emittentin verursachen. Jedes dieser
Risiken kann überdies die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger

auszufüh ren, nachteilig beeinflussen.

Abhäneiskeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (Risiko: .,serine")

Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt in wesentlichem Mass von der Erfahrung und vom
Wissen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsführung von CG24 ab. Es ist nicht
auszuschliessen, dass einzelne oder alle aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder der
Geschäftsführung durch andere Personen ersetzt werden, was sich negativ auf die Geschäftstätigkeit
bzw. der Kreditprüfung von CG24 auswirken kann.

Abhängiskeit von Entwicklunsen in der Gesetzsebuns (Risiko: ,,serine")

Zukünftige Anderungen von kantonalen, nationalen und internationalen Gesetzen, regulatorischen
und steuerlichen Vorgaben und sonstigen Vorschriften können einen Einfluss auf Kosten und Erträge
und damit auf das Geschäftsergebnis und die Geschäftstätigkeit der Emittentin haben. ln der Schweiz
und Liechtenstein sowie Deutschland sind dies im Falle der Emittentin namentlich Gesetze und
Verordnungen in den Bereichen Steuern und Abgaben, Aufsichtsrecht, Finanzen, welche die Finanz-

und Ertragslage der Emittentin bzw. CG24 massgeblich beeinflussen können. Anderungen dieser
Bestimmungen können dazu führen, dass das Geschäftsmodell der Emittentin (Kauf von
Kreditforderungen) bzw. von CG24 nicht mehr in der Form oder überhaupt nicht mehr betrieben
werden darf, was sich wiederum negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken kann. Als

Beispiel kann hierzu unter anderem die Entwicklung in der Regulierung betreffend <Sandboxen>
genannt werden, durch welche die Anzahl der lnvestoren in einen einzigen Kredit reguliert wurde.

Entwicklung von Proiekten (Risiko: ..gerins")

Die Emittentin arbeitet mit lokalen und internationalen Partnern zusammen. Die Emittentin vertraut
auf die Qualität der Arbeit dieser Partner, kann jedoch nicht ausschliessen, dass Fehler, die bei der
Umsetzung und Realisierung von Projekten entstehen, sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der
Emittentin auswirken könnten.

3.1.2 Risiken im Zusammenhang mit Peer-to-Peer Finanzierungen

U nvorhersehba rkeit von Ausfallwahrscheinlichkeiten (Risiko: ..mittel")

Die Ausfallhistorie der CG24 Kredite ist limitiert und die zukünftigen Ausfälle können sehr viel höher
sein, als diejenigen welche per Datum dieses Prospekts ausgewiesen werden.
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Die in Zukunft zu kaufenden Kreditforderungen können eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit haben

als erwartet und somit können mögliche Verluste für die Emittentin entstehen.

Betrus (Risiko: ..serine")

Betrug ist ein Risiko, das die Kreditindustrie im generellen betrifft. Der Wert, der durch die Emittentin
gekauften Kreditforderungen kann durch Betrug, falsche Angaben oder Versäumnisse von CG24

Kreditnehmern, Dritten die in Verbindung mit dem CG24 Kreditnehmer stehen, oder anderen Parteien

im Zusammenhang mit dem Kredit, negativ beeinträchtigt werden. Die Vorkehrungen von CG24, das

Risiko von Betrug, falschen Angaben oderVersäumnissen zu reduzieren, könnten nicht in allen Fällen

ausreichend sein, um die Vergabe von Krediten auf der Grundlage von betrügerischen Handlungen zu

vermeiden. Es kann trotz Einhaltung aller Anforderungen von Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden

durch CG24 vorkommen, dass betrügerische Handlungen zu einem Schaden für die lnvestoren führen
können. Betrügerische Handlungen können den Wert der Sicherheit bezüglich einer gekauften

Kreditforderung nachteilig beeinflussen oder können die Möglichkeit die vertraglichen Rechte der

Emittentin unter der gekauften Kreditforderung durchzusetzen und die Fähigkeit des CG24

Kreditnehmers, Zahlungen bezüglich seines Kredites zu tätigen, nachteilig beeinflussen. lm Falle von

betrügerischen Handlungen bezüglich gekauften Kreditforderungen hat CG24 das Recht, eine

vorzeitige Rückzahlung des CG24 Kreditnehmers bezüglich seines Kredits zu verlangen. Es kann nicht

gewährleistet werden, dass dieses Recht auch durchgesetzt werden kann. Jedes dieser Risiken kann

die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig

beeinflussen.

Geldwäscherei (Risiko:,,serins")

CG24 ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein a)r Qualitätssicherung von

Finanzdienstleistungen (VQF) und erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Vorgaben des VQF im

Bereich Geldwäscherei, welche von CG24 eingehalten werden müssen, um die Geldwäscherei zu

bekämpfen. Jegliche wesentlichen Versäumnisse (wie z.B. eine ungenügende ldentifikation der

wirtschaftlich berechtigten Person) von CG24 bezüglich der Erfüllung der
Geldwäschereibestimmungen in diesem Zusammenhang können Bussgelder und Strafen zur Folge

haben. Solche Bussgelder oder Strafen können wesentliche nachteilige Beeinträchtigungen auf die

Fähigkeit von CG24 haben, den Pflichten gegenüber den Anlegern nachzukommen und dadurch auch

die Emittentin nachteilig beeinflussen.

Anderune der geltenden Gesetzgebuns oder Reeulierunq (Risiko: ,,gering")

Das Peer-to-Peer Geschäftsmodell sowie die Gesetzgebung und das regulatorische Umfeld in diesem

Bereich sind relativ neu. Die Gesetzgebung und das regulatorische Umfeld können sich im Laufe der
Zeit ändern. ln manchen Bereichen ist die geltende Rechtslage nicht abschliessend geklärt. CG24 ist

von nationalen und lokalen Gesetzen und Bestimmungen abhängig und die Emittentin ist oder könnte

in Zukunft von solchen Gesetzten und Bestimmungen abhängig sein, Jegliche Anderung der Gesetze

oder der regulatorischen Rahmenbedingungen kann CG24 und die Emittentin wesentlich nachteilig

beeinflussen. Auch hier ist das Beispiel der Schaffung der sogenannten <sandbox> durch die FINMA

anzufügen, durch welche nicht mehr als 20 lnvestoren gleichzeitig in einen Kredit investiert sein

dürfen.
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3.1.3 Risiken betreffend die Anleihe

Platzierunesrisiko (Risiko: .,serins")

Für die Realisierung ihrer Geschäftstätigkeit ist die Emittentin in beträchtlichem Umfang auf
Finanzmittel angewiesen, die ihr entweder als Fremd- oder als Eigenkapital zur Verfügung gestellt

werden. Die Bereitschaft von lnvestoren, der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung zu stellen oder in

das Eigenkapital der Emittentin zu investieren hängt nicht nur davon ab, dass die Emittentin erfolgreich
tätig ist, sondern ist auch von der allgemeinen Lage auf den Kapitalmärkten abhängig. Entsprechend

besteht keine Gewissheit, dass die angebotene Anleihe im geplanten maximalen Umfang gezeichnet

wird und bis zur angestrebten Höhe ausgegeben werden kann. Es ist nicht auszuschliessen, dass der

Emittentin weniger flüssige Mittel als geplant zufliessen. Dies kann sich negativ auf den Aufbau des

Kreditportfolios und damit auf die Erträge der Emittentin auswirken,

I lliquidität der Oblisationen (Risiko:,.serins")

Die Anleihe ist an keiner Börse kotiert und wird über kein Handelssystem gehandelt. Entsprechend

besteht keine Gewähr dafür, dass der Anleihegläubiger für seine Obligation einen Käufer findet,
welcher bereit ist, seine Obligation(en) zu kaufen bzw. den von ihm gewünschten Kaufpreis dafür zu

bezahlen. Die Übertragung der Obligationen auf einen anderen Rechtsträger bedarf der vorherigen

schriftlichen Zustimmung durch die Emittentin. Die Obligationen dürfen nur von Personen mit Sitz oder
Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland, österreich und im Fürstentum Liechtenstein gezeichnet bzw.

nur an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Ländern übertragen werden, was die Zahl der
potentiellen Käufer weiter einsch rän kt.

Sofern überhaupt ein Käufer für die Obligationen gefunden werden kann, muss der Kaufpreis

individuell verhandelt werden. Es gibt keinen Marktpreis für die Obligationen.

Weiteres Fremdkapital (Risiko: ..serins")

Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ist die Emittentin in keiner Weise

beschränkt weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Sofern dem nicht zwingendes Recht entgegensteht,
geht bei Zahlungsunfähigkeit das aufgenommene weitere Fremdkapital im Rang vor oder steht mit
dieser Anleihe im gleichen Rang. Die Aufnahme weiteren Fremdkapitals kann den erzielbaren Betrag

oder eine lnsolvenzforderung des Anleihegläubigers für seine Obligationen und/oder Coupons

reduzieren.

Bisher platzierte Anleihen der Emittentin sind der,,Swiss Growth Lending Retail Bond (CHFI3,85%",

Laufzeit bis 18.01.2023, Valor 39288496,1S1N 110392884966 sowie der ,,Swiss Growth Lending Bond

(CH F) 4.00%", La ufzeit bis 01.09, 2022, Va lo r 37 629393, lsl N 1103762 93937 .

ABSCHNITT 4 - ANGABEN ZUR EMITTENTIN

4.t GeschäftsgeschichteundGeschäftsentwicklungdesEmittenten

A.L.L Gesetzlich und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet Alkione (Liechtensteinl AG PCC,
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4.1.2 Ort der Registrierung der Emittentin, Registrierungsnummer, Rechtsträgerkennung

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC, LEI 52990076VS83AUK16X51, ist im Handelsregister des
Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.544.130-4 eingetragen. Das

Gründungskapital in Höhe von EUR 50'000 wurde zur Gänze eingezahlt,

4.L.3 Datum der Gründung und Existenzdauer der Emittentin

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC (52990076VS83AUK|6X51) ist eine Aktiengesellschaft nach dem
Recht des Fürstentums Liechtenstein, wurde in Liechtenstein mit unbestimmter Dauer gegründet und
unterliegt dem Recht des Fürstentums Liechtenstein. Die Atkione (Liechtenstein) AG PCC ist Kern der
segmentierten Verbandsperson. Der Kern wurde am 21, August 2017 gegründet. Das Segment 2 wurde
am L2. Oktober 20L7 gegründet und am 26. Oktober 2017 beim Handelsregister unter der
Registernummer FL-0002.544.130-4 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in FL-9494 Schaan, im
Duxer 28.

4.t.4 Sitz, Rechtsform und geltende Rechtsordnung der Emittentin

Sitz der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist in FL-9494 Schaan, im Duxer 28, Telefon-Nr
+423'388'15'L5. Die Webseite lautet: www.alkione.li.

Die Angaben auf der Webseite der Emittentin sind nicht als Teil der Angaben in diesem Wertpapierprospekt zu
verstehen.

Die Gesellschaft wurde in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gemäss Art. 261 ff. des
liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes (PGR), somit gemäss dem Recht des
Fürstentums Liechtenstein gegründet, welches das für die Gesellschaft massgebliche Recht ist.

4.1.5 Jüngste Ereignisse, die für den Emittenten eine besondere Bedeutung haben und die in
hohem Masse für eine Bewertung der Solvenz des Emittenten relevant sind.

Entfä llt.

4.L.6 Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit
mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden. Kurze Erläuterung der Bedeutung von Ratings,
wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden.

Entfällt.

4.L.7 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur des
Emittenten seit dem letzten Geschäftsjahr.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur der Emittentin
seit dem letzten Geschäftsjahr. Detaillierte Finanzzahlen sind aus dem angehängten

Revisionsberichten zu entnehmen. Die Emittentin erzielte per 3Lt2.2OL9 einen Gewinn von CHF

5'763.84.

4.1.8 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der TätiBkeiten des Emittenten

Die Tätigkeiten der Emittentin werden auf Basis des eingebrachten Eigenkapitals sowie aus den
Emissionserlösen finanziert.
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ABSCHNITT 5 - ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHAFTSTATIGKEIT

5.1 Haupttätigkeitsbereiche

5.1.1 a Wichtige Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachte Dienstleistungen

Die Emittentin wurde mit Beschluss vom 2L. August 2017 gegründet und vom Verwaltungsrat die

Beschreibung der Tätigkeit wie folgt definiert:

Der Tätigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwaltung und Verwertung von Forderungen,
von Beteiligungen im ln- und Ausland sowie von Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment kann insofern
Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, auch an Aktionäre sowie Segmentaktionäre, gewähren,

immaterielle Rechte sowie Eigentum an Fahrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das

Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt anlegen. Das Segment

kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tätigkeitsbereich des

Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Der Emittentin fliesst durch Platzierung der Anleihe ein Emissionserlös von bis zu CHF 50'000'000 zu.

Die Kosten der Emission werden vollumfänglich von der Emittentin übernommen.

5.1.1 b Wichtige neue Produkte und / oder Dienstleistungen

Zur Durchführung des Geschäftsmodells begibt die Alkione (Liechtenstein) AG PCC diese sowie
allenfalls weitere An leihen.

5.1.1 c Wichtigste Märkte

Die Emittentin investiert die Emissionserlöse im Wege der Darlehensvergabe an die CG 24. Alle
Gesellschaften haben ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein und sprechen
ausschliesslich Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein, Deutschland und
österreich an.

5.2 Wettbewerbsposition

Entfä llt.

ABSCHNITT 6 - ORGAN ISATIONSSTRUKTUR

6.L Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist der Kern der segmentierten Verbandsperson. Der Kern wurde
am 21. August 2017 gegründet. Die Emittentin, die Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelt für ihr
Segment 2. Die Vertretung des Segments nach aussen erfolgt ausschliesslich durch die
vertretungsberechtigten Personen des Kerns. Die Gesellschaft tritt somit ausschliesslich nach aussen

auf mit dem Hinweis darauf, dass für das Segment 2 gehandelt wird.

Der Tätigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwaltung und Verwertung von Forderungen,
von Beteiligungen im ln- und Ausland sowie von Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment kann insofern
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Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, auch an Aktionäre sowie Segmentaktionäre, gewähren,

immaterielle Rechte sowie Eigentum an Fahrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das

Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt anlegen. Das Segment

kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tätigkeitsbereich des

Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

6.2 Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe

Entfällt.

ABSCHNITT 7 - TRENDINFORMATIONEN

Seit Gründung der Alkione (Liechtenstein) AG PCC sind keine negativen Veränderungen in Bezug auf
die Geschäftstätigkeit und Geschäftsaussichten der Emittentin bekannt. Dies gilt ebenfalls für die
Alkione (Liechtenstein) AG PCC als Kern der segmentierten Verbandsperson.

Die Emittentin hat keine Kenntnisse von Trends, Unsicherheiten oder sonstigen Vorfällen, welche die
Geschäftsaussichten der Emittentin im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinträchtigen könnten.
Dies gilt ebenfalls für die Alkione (Liechtenstein) AG PCC.

ABSCHNITT 8 - GEWINNPROGNOSEN ODER -SCHATZUNGEN

Es werden keine Gewinnprognosen und Schätzungen abgegeben.

ABSCHNITT 9 - VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE

9.1 VERWATTUNGSRAT

Die Mitglieder des Verwaltungsrates von Alkione (Liechtenstein) AG PCC werden für einen Zeitraum
von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen
Generalversammlung, vorbehältlich eines vorherigen Rücktritts oder einer Abberufung. Neue

Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen.

Per Datum dieses Prospekts setzt sich der Verwaltungsrat der Emittentin wie folgt zusammen;

Christoph M. Mueller ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG PCC. Er ist CEO

und Verwaltungsratspräsident der Creditcate24 (Schweiz) AG und im Verwaltungsrat weiterer
Schweizer und Liechtensteiner Gesellschaften. Er hat weit über zehn Jahre Erfahrung im Schweizer und
im internationalen Bankenumfeld und hat auf dem Bankenplatz Zürich lange Jahre für zwei der grossen

Schweizer Banken in den Bereichen Compliance, Wealth Management, Project Management und
Product Management gearbeitet. Christoph M. Mueller ist Master of Law UZH und hat seinen LL.M. in

lnternational Business Law an der Universität Zürich erlangt.

Clemens Laternser ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG PCC. Der Experte
für internationales Steuerrecht ist Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen
Treuhandgesellschaft mit Sitz in Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit
Strukturberatung, Steuerplanung und Compliance-Fragen. Clemens Laternser verfügt über 20-jährige
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Erfahrung im Treuhandwesen, davon wirkte er 10 Jahre in der Geschäftsführung der
Liechtensteinischen Treuhandkammer. Gleichzeitig amtierte er als Verwaltungsratspräsident des

Liechtensteinischen Rundfunks sowie engagiert sich in diversen gemeinnützigen lnstitutionen.
Clemens Laternser ist Dipl. Betriebsökonom FH (St. Gallen) und staatlich geprüfter Treuhänder in

Liechtenstein. Zudem hält er einen LL.M. in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.

Adrian Roman Rheinberger ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG PCC. Er ist

Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft mit Sitz in

Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit Strukturberatung, Trust und

Stiftungsverwaltung sowie Compliance-Fragen. Romano Rheinberger verfügt über 25-jährige

Erfahrung im Treuhandwesen, zum Teil auch aus seiner Zeit bei Schweizer Banken in Zürich und Genf.

Er engagiert sich seit Jahren in diversen gemeinnützigen lnstitutionen. Romano Rheinberger ist lic. oec.

HSG, Spezialisierung Bankwirtschaft, und lizenzierter Treuhänder in Liechtenstein. Er absolvierte auch

ein CAS in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.

Der Verwaltungsrat hat von seiner ihm durch die Statuten eingeräumten Kompetenzen, die
Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte zu übertragen, noch nicht Gebrauch
gemacht. Der Verwaltungsrat der Emittentin nimmt derzeit die Geschäftsführung selber wahr und

bildet selber die Geschäftsleitung. Kurzfristig ist bereits eine Person für die Geschäftsführung

vorgesehen.

9.2 lnteressenskonflikt

Da Christoph M. Mueller die Positionen des CEO und VRP bei CG24 bekleidet und zeitgleich auch

Verwaltungsratspräsident bei der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist, kann es zu potentiellen
lnteressenskonflikten kommen, Die Entscheidungsbefugnis von Herrn Mueller wird jedoch durch die

weiteren VR-M itglieder in beiden Verwa ltu ngsräte n re lativiert.

ABSCHNITT 10 - HAUPTAKTIONARE

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist der Kern der segmentierten Verbandsperson. Der Kern wurde
am 21. August 2017 gegründet. Die Emittentin, die Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelt für ihr
Segment 2.. Die Vertretung des Segments nach aussen erfolgt ausschliesslich durch die
vertretungsberechtigten Personen des Kerns. Die Gesellschaft tritt somit ausschliesslich nach aussen

auf mit dem Hinweis darauf, dass für das Segment 2 gehandelt wird. Alleinaktionärin der Alkione
(Liechtenstein) AG PCC ist Alkione AG, Rüschlikon.

ABSCHNITT 11- FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMöGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSIAGE DES

EMITTENTEN

11.1 Historische Finanzinformationen

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC wurde als Kern einer segmentierten Verbandsperson am 21. August

2017 gegründet und das Segment 2 wurde am L2. Oktober 2017 gegründet und verfügt über ein voll
einbezahltes Grundkapital in Höhe von CHF 50'000.-.

lm Folgenden ist die Bilanz per 37.72.20L9 eingefügt
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tl.4 Gerichts-undSchiedsgerichtsverfahren

Bei der Emittentin gab und gibt es keine lnformationen über etwaige staatliche lnterventionen,
Gerichts- oder Schiedsverfahren, die noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten mit
lnvolvierung der Emittentin oder mit möglichen erheblichen Auswirkungen auf die Finanzlage oder
Rentabilität der Emittentin und / oder der Gruppe.

11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des Emittenten

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC hat ein Gründungskapital in Höhe von CHF 50'000.-. Es gab keine
wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin.

ABSCHNITT 12 - WEITERE ANGABEN

Lz.L Kapital

Das Grundkapital der Alkione (Liechtenstein) AG PCC beträgt CHF 50.000.- und wurde voll einbezahlt,

Die Statuten der Alkione (Liechtenstein) AG PCC sind beim Handelsregister des Fürstentums
Liechte nstein u nter der Registern u mmer FL-0002 .544.130-4 h interlegt.

12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft

Der statutarische Zweck gemäss Ziffer l. Abs. 3 der Statuten des Segments 2 lautet wie folgt:

Der Tötigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwoltung und Verwertung von Forderungen,
von Beteiligungen im ln- und Auslond sowie von lJrheberrechten, Potenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment konn insofern
Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, ouch an Aktionöre sowie Segmentaktionöre, gewtihren,
immoterielle Rechte sowie Eigentum on Fohrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das
Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt onlegen. Dos Segment
konn alle Geschöfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tiitigkeitsbereich des

Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt domit in Zusammenhong stehen.

Per Datum dieses Prospekts verfügt die Emittentin weder über ein genehmigtes noch über ein
bedingtes Aktienkapital. Per Datum dieses Prospekts hält die Emittentin keine eigenen
Beteiligu ngs rechte.

Die Statuten der Emittentin können ebenfalls beim Amt für Justiz, Handelsregister, unter der
Registern u m mer FL-0002 .544.L30-4 a ngefordert u nd ei ngesehen werden.

Die lnhaber der Gründerrechte versammeln sich gemäss gesetzlicher Vorschrift jährlich mindestens
einma I zur Beschlussfassu ng.

ABSCHNITT 13 - WESENTIICHE VERTRAGE

13.1 Zahlstellenvertrag

Die Emittentin hat mit der Bank Frick & Co. AG mit Sitz in Balzers, Landstrasse 14, einen
Zahlstellenvertrag abgeschlossen. Die Bank Frick & Co. AG ist aufgrund dessen als Zahlstelle für
Anleihegelder tätig.
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ABSCHNITT 14 - VERFÜGBARE DOKUMENTE

L4.L EinsehbareDokumente

Anleger können kostenlos Kopien des Wertpapierprospekts, der Statuten, Jahresabschlüsse und
Revisionsberichte der Emittentin sowie der Alkione (Liechtenstein) AG PCC schriftlich an der Adresse
der Emittentin Alkione (Liechtenstein) AG PCC, im Duxer 28, FL-9494 Schaan beziehen - oder diese auf
der Webseite: www.alkione.li abfragen,

I I l. Wertpapierbeschreibu ng

ABSCHNITT 1- VERANTWORTTICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN

SACHVERSTADIGENBERICHTE UND BILTIGUNG DURH DIE ZUSTANDIGE BEHöRDE

DRITTER,

1.1 Verantwortliche Personen

Für den lnhalt dieses Prospekts verantwortlich ist die Emittentin Alkione (Liechtenstein) AG pCC

handefnd für segment 2, im Duxer 28,9494 schaan, Fürstentum Liechtenstein.

Geschäftsführendes Organ der Alkione (Liechtenstein) AG PCC ist der Verwaltungsrat.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates von Alkione (Liechtenstein) AG PCC werden für einen Zeitraum
von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen
Generalversammlung, vorbehältlich eines vorherigen Rücktritts oder einer Abberufung. Neue
Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen.

Per Datum dieses Prospekts setzt sich der Verwaltungsrat der Emittentin wie folgt zusammen:

Christoph M. Mueller ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG pCC. Er ist
Verwaltungsratspräsident der CreditGate24 (schweiz) AG und weiterer Schweizer und Liechtensteiner
Gesellschaften. Er hat weit über zehn Jahre Erfahrung im Schweizer und im internationalen
Bankenumfeld und hat auf dem Bankenplatz Zürich lange Jahre für zwei der grossen Schweizer Banken

in den Bereichen Compliance, Wealth Management, Project Management und Product Management
gearbeitet. Christoph M. Mueller ist Master of Law UZH und hat seinen LL.M. in lnternational Business

Law an der Universität Zürich erlangt.

Clemens Laternser ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG pCC. Der Experte
für internationales Steuerrecht ist Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen
Treuhandgesellschaft mit Sitz in Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit
Strukturberatung, Steuerplanung und Compliance-Fragen. Clemens Laternser verfügt über 20-jährige
Erfahrung im Treuhandwesen, davon wirkte er 10 Jahre in der Geschäftsführung der
Liechtensteinischen Treuhandkammer. Gleichzeitig amtierte er als Verwaltungsratspräsident des

Liechtensteinischen Rundfunks sowie engagiert sich in diversen gemeinnützigen lnstitutionen.
Clemens Laternser ist Dipl. Betriebsökonom FH (St. Gallen) und staatlich geprüfter Treuhänder in
Liechtenstein. Zudem hält er einen LL.M. in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.
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Adrian Roman Rheinberger ist Mitglied des Verwaltungsrats der Alkione (Liechtenstein) AG pCC. Er ist
Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft mit Sitz in

Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit Strukturberatung, Trust und
Stiftungsverwaltung sowie Compliance-Fragen. Romano Rheinberger verfügt über 25-jährige
Erfahrung im Treuhandwesen, zum Teil auch aus seiner Zeit bei Schweizer Banken in Zürich und Genf.
Er engagiert sich seit Jahren in diversen gemeinnützigen lnstitutionen. Romano Rheinberger ist
lic.oec.HSG, Spezialisierung Bankwirtschaft, und lizenzierter Treuhänder in Liechtenstein. Er

absolvierte auch ein CAS in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.

Der Verwaltungsrat hat von seiner ihm durch die Statuten eingeräumten Kompetenzen, die
Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte zu übertragen, noch nicht Gebrauch
gemacht. Der Verwaltungsrat der Emittentin nimmt derzeit die Geschäftsführung selber wahr und
bildet selber die Geschäftsleitung. Kurzfristig ist bereits eine Person für die Geschäftsführung
vorgesehen.

Gegen keine der genannten Personen ergingen jemals Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische
Straftaten; keine der genannten Personen hatte jemals lnsolvenzen zu verantworten oder mit zu

verantworten; in Bezug auf keine der genannten Personen sind öffentliche Anschuldigungen und /
oder Sanktionen seitens Behörden oder Regulierungsbehörden (einschliesslich Berufsverbände)
bekannt; ebenso wurde keine der genannten Personen jemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft
in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oderAufsichtsorgan eines Emittenten oderfürdieTätigkeit
im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen.

1.2 Erklärung

Die Alkione (Liechtenstein) AG PCC handelnd für Segment 2 und die Mitglieder des Verwaltungsrates
erklären, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und lnformationen richtig
sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Prospektes verändern können. Die

Verantwortlichen haben die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um dies sicherzustellen.

1.5 Billigung

Der vorgängige Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als

Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2OL7/LIzg
am 18.05.2020 gebilligt. Der Nachtrag wurde im Anschluss per 23.06,2020 von der FMA gebilligt. Der

Prospekt wurde von der FMA am 17. Mai 2021, für ein weiteres Jahr gebilligt.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts
einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten lnformationen
ge mäss Vero rd nu ng (EUl 2OL7 / 1129.

Eine solche Billigung ist nicht als Bestätigung der eualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses

Prospektes sind, zu erachten. Anleger sollten daher ihre eigene Bewertung der Eignung dieser
Wertpapiere für die Anlage vornehmen.
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ABSCHNITT 2 - RISIKOFAKTOREN

2.t Risiken

Dieser Prospekt stellt ein Angebot für eine Kapitalanlage in Form von Schuldtiteln mit fixer Verzinsung

dar. Jede Kapitalanlage bei einem Unternehmen ist mit Risiken behaftet und unterliegt in ihrem Wert
u. a. betrieblichen und marktbedingten Schwankungen. Dies gilt auch für die hier von der Alkione
(Liechtenstein) AG Segment 2.angebotenen Anleihe. Die verschiedenen Risiken sind ausführlich in

Kapitel 6. beschrieben. Es wird daher dringend empfohlen, sich diese vor einer Anlageentscheidung
gründlich durchzulesen. Allerdings kann die Emittentin keine Gewähr für die Vollständigkeit der
dargestellten Risiken übernehmen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die geschilderten

Risiken nicht abschliessend zu verstehen sind, es können im Einzelfall weitere individuelle Risiken

entstehen. Zudem können Risiken nicht nur einzeln, sondern auch kumulativ auftreten.

Der Eintritt einzelner oder mehrerer Risiken ist nicht prognostizierbar und kann auch von der
Emittentin nicht eingeschätzt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei

Verwirklichung eines oder mehrerer Risiken, die Gefahr bestehen kann, dass die Zahlung von Zinsen

auf die sowie die Rückzahlung der Anleihe durch die Emittentin beeinträchtigt wird. Anleger können

hierdurch ihr in die die Anleihe investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Diesen

möglichen Totalverlust sollte der Anleger vor der Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner
persönlichen Anlageziele und Vermögensverhältnisse sorgfältig prüfen. lm Fall der
Fremdkapitalaufnah me besteht das Risiko einer Privatinsolvenz.

Die Emittentin beabsichtigt, Kreditforderungen von CG24 gemäss der Vereinborung über Verkauf,
Abtretung und Entgeltliche Verwaltung künftiger (Teil-)Forderungen aus einem Kreditvertrag
(nachfolgend ,,Anlegervereinbarung") zu erwerben. Die Kreditforderungen entstehen durch die
Kreditvergabe von CG24 basierend auf der Kreditprüfung durch EAG. Die Emittentin kann nicht und

CG24 kann gegenüber der Emittentin nicht zusichern, dass die Amortisations- und/oder die
Zinszahlungen von den Kreditnehmern rechtzeitig oder überhaupt erfolgen.

Potentielle Anleihegläubiger sollten vor dem lnvestitionsentscheid und dem Entscheid über die
Zeichnung der angebotenen Obligationen zusätzlich zu den in diesem Prospekt enthaltenen übrigen

lnformationen auch die nachstehenden Risikofaktoren sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der

Eintritt eines einzelnen oder mehrerer Risiken, welche in den nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren

beschrieben sind, oder zusätzliche Risiken, die der Emittentin noch nicht bekannt sind oder die sie

zurzeit als nicht relevant erachtet, können allein oder in Verbindung mit anderen bekannten oder
unbekannten Risiken einen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzlage der
Emittentin haben.

lm schlimmsten Fall kann der Eintritt eines einzelnen Risikos oder mehrere Risiken zur lnsolvenz der
Emittentin führen, was zur Folge haben kann, dass die Obligationen und/oder Coupons nicht oder nicht
vollständig zurückbezahlt werden können. Die Anleihegläubiger können hinsichtlich ihrer Obligationen
und /oder Coupons einen teilweisen oder vollständigen Verlust erleiden. Es sollten daher nur solche

Personen in die Anleihe investieren, die in der Lage sind, die Risiken im Rahmen einer lnvestition in

Obligationen einzuschätzen und die möglichen Verluste bis hin zu einem Totalverlust zu tragen.
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Die nachfolgend aufgeführten Risiken sind nicht als abschliessende Liste möglicher Risiken zu

verstehen. lhre Reihenfolge sagt zudem nichts über deren Bedeutung, Eintrittswahrscheinlichkeit oder

Relevanz aus.

Risiken betreffend die Emittentin und ihre Geschäftstätigkeit

Allsemeine Koniunkturlase, Zvklizität (Risiko:,,mittel")

Die Emittentin ist den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wie u.a. dem

Wirtschaftswachstum, dem Zinsumfeld und der lnflation unterworfen. Eine Verschlechterung der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Aussichten oder des politischen Klimas ist jederzeit möglich

und kann insbesondere zu Zahlungsausfällen von Kreditnehmern von CG24 und Wertkorrekturen bei

zugrunde liegenden Sicherheiten führen. Diese Faktoren können die Geschäftstätigkeit von CG24 und

der Emittentin negativ beeinflussen und negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Ertrags- und

Finanzlage von CG24 und der Emittentin haben.

Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt massgeblich von der Zahlungsmoral der Schuldner der

von CG24 erworbenen Forderungen ab. Dementsprechend erfordert der wirtschaftliche Erfolg der

Emittentin eine regelmässige Überprüfung der Prozesse und insbesondere der Kreditvergabepolitik bei

cG24.

Sollten aufgrund einer schwachen Konjunkturlage eine Vielzahlvon Schuldnern ihren Kredit nicht mehr

zurückzahlen können, würde dies zu Forderungsausfällen führen, was einen negativen Einfluss auf das

Geschäftsergebnis haben kann.

Kreditrisiko (Risiko:,.mittel")

Die Emittentin unterliegt dem Zahlungsausfallrisiko von CG24 Kreditnehmern. CG24 erwartet je nach

Einschätzung der Kreditfähigkeit und -würdigkeit bestimmte Ausfallraten. Diese Ausfallraten wurden

von CG24 berechnet; es handelt sich jedoch um Annahmen, d.h. die tatsächlichen Ausfallraten können

von den vorstehend aufgeführten Ausfallraten abweichen. Bei einem Zahlungsausfall besteht das

Risiko, dass entweder CG24 oder ein beauftragtes lnkassounternehmen nicht genügend Mittelvon den

CG24 Kreditnehmern eintreiben kann und eine etwaig zugrunde liegende Sicherheit nicht den

gewünschten Verwertungserlös erzielt. Dieses Risiko kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu

Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger hängen von der Leistung der Amortisations- und

Zinszahlungen im Zusammenhang mit den gekauften Kreditforderungen ab. Erfüllt ein CG24

Kreditnehmer seine Amortisations- und Zinszahlungspflichten nicht vertragsgemäss, hängt die

Emittentin von den lnkassobemühungen von CG24 (durchgeführt durch EAG) oder einen von CG24

beauftragten lnkassounternehmen für die Eintreibung von Zahlungen bzw. die Verwertung etwaiger

Sicherheiten bezüglich der gekauften Kreditforderungen ab. Die Pflichten von CG24 in diesem

Zusammenhang hält die Anlegervereinbarung fest, welche zwischen der Emittentin und CG24

abgeschlossen wird.

Jegliche negativen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell von CG24 kann die

Leistung von CG24, den Verkehr auf der CG24 Plattform und die Leistung der CG24 Kreditnehmer

nachteilig beeinflussen. Dies kann sich unmittelbar auf die Emittentin auswirken.

39



Während der Laufzeit dieser Anleihe agiert die der CG24 nahestehende EAG unter anderen in den
Funktionen als mandatierte Dienstleisterinnen, lnkassostelle und CG24 als Sicherheitenverwahrerin.
Bei der Erfüllung dieser Pflichten können potenzielle oder tatsächliche lnteressenkonflikte mit der
Emittentin und den Anleihegläubigern auftreten. CG24 und EAG sind in diesen vielfältigen

Eigenschaften frei und berechtigt, jegliche Geschäfte auszuüben und Umsatz oder Gewinne zu

erzielen.

Sollte CG24 und/oder EAG ihre oben genannten Leistungen nicht mehr erbringen, kann die Emittentin
u.U. nicht sofort eine Nachfolgerin ernennen, Selbst wenn eine Nachfolgerin gefunden werden kann,

wird es einige Zeit dauern, bis diese operativ tätig ist und die Funktionen von CG24 und/oder EAG

übernehmen kann.

Jedes dieser Risiken kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger

auszuführen, nachteilig beeinflussen.

U n besicherte Kreditforde ru nse n ( Risiko: ..m ittel")

Die von der Emittentin zu erwerbenden Kreditforderungen sind grösstenteils unbesichert. Teilweise

sind die Kreditforderungen mit persönlichen Bürgschaften hinterlegt. Bezahlt der Kreditnehmer und,

sofern vorhanden, der Bürge die Kreditforderung nicht zurück und bringt das lnkassoverfahren keinen

Erfolg, bedeutet dies, dass der Kredit ausgefallen ist und damit Kapital und Zinsen für die Emittentin
verloren sind. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den
Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Ausfallprozess (Risiko: ..mittel")

Falls ein CG24 Kreditnehmer die Zahlung der monatlichen Rate oder des gesamten Kredits nach der
Laufzeit nicht rechtzeitig oder nicht vollständig leistet oder in jeglicher anderen Art und Weise die
Bedingungen des entsprechenden Kreditvertrages verletzt, ist EAG beauftragt, die gekaufte

Kreditforderung in Verzug zu setzen und entweder selbst den offenen Betrag solcher gekauften

Kreditforderungen eintreiben oder Dritte damit zu beauftragen. Wenn CG24 einen Kredit in Verzug

setzt, wird CG24 über EAG rechtliche Schritte gegen den verantwortlichen CG24 Kreditnehmer
einleiten. CG24 oder von CG24 beauftragte Dritte, haben für die Durchsetzung einer in Verzug
geratenen und von der Emittentin gekauften Kreditforderung unter Umständen das Recht auf
Vergütung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Forderung. Diese

Aufwendungen schmälern die Ertragsbasis der Emittentin und können dazu führen, dass die Emittentin
ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Limitierte Mittel und Liquiditätsrisiko (Risiko: .,mittel")

Die Fähigkeit der Emittentin ihre Verpflichtung zur Rückzahlung des investierten Kapitals und der
Zinsen auf Obligationen sowie administrative Ausgaben zu erfüllen, hängt ausschliesslich von den

Erträgen der Kreditforderungen (Zins- und Amortisationszahlungen) ab. Abgesehen von diesen

Erträgen, hat die Emittentin keine anderen verfügbaren Mittel, um ihre Verpflichtungen gegenüber

den Anleihegläubigern zu erfüllen. Falls nicht genügend Mittel, z.B. aufgrund von verspäteten
Zahlungen der CG24 Kreditnehmer, zur Verfügung stehen, wird dieser Ausfall ausschliesslich von den
Anleihegläubigern getragen. Am Ende der Laufzeit dieser Obligationen gibt es keine Garantie, dass die

Emittentin genügend verfügbare Mittel hat, um die Obligationen vollständig zurückzubezahlen. Die
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Emittentin hat keinen Regressanspruch auf CG24. Die Erträge der Emittentin hängen ausschliesslich

von der Zahlungsmoral der CG24 Kreditnehmer ab. Ein teilweiser oder vollständiger Ausfall eines CG24

Kreditnehmers oder mehrerer CG24 Kreditnehmer kann dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits
ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihensbedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Höhere Gewalt (Risiko: ..mittel")

Naturereignisse, kriegerische oderterroristische Ereignisse, Sabotageakte, etc. können ebenfalls einen

substanziellen Einfluss auf die Stabilität der Emittentin und CG24 haben und die Fähigkeit der
Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Ereignisse höherer Gewalt könnten dazu führen, dass Kreditnehmer die aufgenommenen Kredite nicht
rechtzeitig resp. gar nicht zurückzahlen könnten.

Obligationen als Verpflichtune der Emittentin (Risiko: ..eerins")

Die Obligationen sind ausschliesslich Verpflichtungen der Emittentin. lnsbesondere sind die

Obligationen keine Verpflichtungen oder Garantien von der Zahlstelle, des Zentralverwahrers oder
CG24. Keine andere Person ausserder Emittentin selbst übernimmt jegliche Haftung hinsichtlich des

Versagens der Emittentin, die der Obligation unterliegenden fälligen Beträge zu bezahlen.

CreditGate24 (Schweiz) AG (Risiko: ..serine")

CG24 agiert ausschliesslich als Plattformgesellschaft, welche Kreditnehmer und Anleger

zusammenbringt, Kreditverträge sowie Anlagevereinbarungen mit Anlegern abschliesst und Kredite

vergibt. Die automatisierte Plattform von CG24 (Peer-to-Peer-Modell) bringt Kreditnehmer mit
privaten und institutionellen Anlegern zusammen, bietet eine effiziente, transparente und skalierbare

Abwicklung von Krediten und stellt eine hohe Qualität der Prozesse sicher. CG24 agiert ausschliesslich

online, verzichtet auf Niederlassungen und hohe Verwaltungskosten, um die Renditen für Anleger

nicht zu schmälern und die Kosten für Kreditnehmer möglichst gering zu halten.
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CG24 ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein a)t Qualitätssicherung von

Finanzdienstleistungen (VQF), der grössten schweizerischen Selbstregulierungsorganisation. CG24

besitzt eine Bewilligung zur Gewährung von Konsumkrediten des Amts für Wirtschaft und Arbeit des

Kantons Zürich, sowie eine Bewilligung zur Vermittlung von Konsumkrediten des Amts für Wirtschaft
und Arbeit des Kantons Zürich und ist Mitglied des Vereins zur Führung einer Zentralstelle für
Kreditinformationen (ZEK) sowie von Konsumfinanzierung Schweiz (KFS).

Cred itGate24 Excellence AG ( Risiko:,.serins")

EAG ist die Service Gesellschaft für und eine 100% Tochtergesellschaft von CG24. EAG übt über einen

Service Vertrag namentlich die Betriebsteile Kreditsourcing, Kreditservicing, Anlagesourching,

Anlageberatung und lnkassotätigkeiten sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten bezüglich

Legal und Compliance, lT und Marketing für CG24 aus. EAG übt folglich sämtliche

Servicedienstleistungen im Zusammenhang mit den Krediten und Anlagen für CG24 aus.

EAG zeichnet sich durch einen professionellen Kreditprüfungsprozess aus und wendet ein durch CG24

entwickeltes proprietäres Scoring Modell mit Ratingstufen von AAA bis E an. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Emissionsprospekts werden lediglich Kredite in den Ratingstufen AAA - C

bedient, wobei diese auch zum Zielportfolio dieser Anleihe gehören.

Das gesamte Team mit derzeit 30 Mitarbeitenden bringt grosse Erfahrung in den Bereichen

Bankenrecht & Compliance, Private Equity, Finance, lnvestment- und Private Banking, sowie

Erfahrungen im Versicherungswesen, bei Credit Suisse, Partners Group, PwC, Raiffeisen, Swiss Life,

UBS und Zürcher Kantonalbank mit.
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Schematische Ü bersicht der Vertragsbeziehungen und der Zahlungsströme
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Allokation der durch die Anleihe einsenommenen Gelder (Risiko: ,,serins")

Die von der Emittentin unter dieser Anleihe aufgenommenen Gelder werden für den Kauf eines
diversifizierten Forderungsportfolios von CG24 verwendet. Das Portfolio wird sich voraussichtlich wie
folgt zusammensetzen:

Besicherte Forderungen zwischen t5% und 35% mit einer Zielallokation von 25%

Forderungen gegenüber KMU und Selbständigerwerbenden zwischen 30%-50% mit einer
Zie la llo kation von 4O%o

Forde ru ngen gege n ü be r Privaten (Konsu mkredite u nd Privatkredite) zwische n 25%-45%

mit einer Zielallokation von 35o/o.

Zielallokation

Besichert

Privat

Die als ideal angestrebte Zielallokation wird voraussichtlich wie folgt auf die Ratingstufen aufgeteilt
und dargestellt:

KMU
4OVo

35Vo

Abwlcklungskonto
welGtj@@

Anl€lhegläublger Emitlsntln
Vofiäufain und

KEdltn€hm€r

ZeniätvwahH

Zahlstolla

Durch laufi<onto

Crcditcate24
Plattfom
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AAA KMU (besichert)

AA KMU
A KMU
B KMU
C KMU

AAA KMU (besichert)

AA KMU

A KMU

B KMU

C KMU

D KMU

70%

5o/o

L5%

LO%

rc%

o.2s%

0.75%

r.25%
1.75%

3.OO%

s.oo%

AAA Privat (besichert)

AA Privat
A Privat
B Privat
C Privat

Ts%

5%

ts%
LO%

s%

Die tatsächliche Allokation kann aufgrund diverser Faktoren und insbesondere über die Zeit des

Portfolio Aufbaus von der erwähnten Zielallokation abweichen.

Das Zinsmodell von CG24 rechnet mit den folgenden kalkulatorischen Ausfallraten

AAA Private (besichert)

AA Private

A Private

B Private

C Private

D Private

0.025%

0.500%

1..OOO%

L.5OOo/o

L.900%

5.000%

ln Abhängigkeit dieser Ausfallraten und der Kreditlaufzeiten werden die Zinsen für einen einzelnen

Kredit festgelegt. Diese Ausfallraten wurden von CG24 berechnet; es handelt sich jedoch um

Annahmen, d.h. die tatsächlichen Ausfallraten können von den vorstehend aufgeführten Ausfallraten

abweichen.

CG24 Sekundärmarkt für Forderuneen (Risiko: ..eerine")

Der Primärmarkt ist der eigentliche Kaufplatz der CPS (Credit Project Share), auf welchem Käufer von

Forderungen die Shares an Kreditprojekten zeichnen können. Der Sekundärmarkt ermöglicht es

unseren Kunden (Käufer von CPS) ihre Forderung wiederum über die Plattform von CG24 an Dritte zu

verkaufen und abzutreten.

Die Emittentin und jeder Drittanleger haben die Möglichkeit, auf dem CG24 Sekundärmarkt gekaufte

Forderungen vor Ablauf der Kreditvertragslaufzeit an Drittanleger zu verkaufen. Die Möglichkeit des

Verkaufs ist gegeben, CG24 kann aber nicht garantieren, dass ein Verkauf zustande kommt, denn es

besteht die Möglichkeit, dass kein Käufer die Forderung abkauft.

Kreditportfolio (Risiko:,,gering")

Dieser Prospekt beinhaltet keine lnformationen über die individuell zu kaufenden Kreditforderungen,
die das Kreditportfolio bilden werden. Weder die Emittentin noch CG24 haben die Pflicht, während
oder nach der Laufzeit dieser Anleihe, lnformationen bezüglich der individuell gekauften

Kreditforderungen von CG24 Kreditnehmern offen zu legen, Die Emittentin wird die CG24

Kreditnehmer der zu kaufenden Kreditforderungen nicht überprüfen. Der Wert des Kreditportfolios
kann von Zeit zu Zeit Schwankungen unterliegen. Weder die Emittentin, CG24, der Zentralverwahrer
oder die Zahlstelle noch jegliche andere Partei ist verpflichtet, den Wert der gekauften

Kreditforderungen aufrechtzuerhalten.

Das Kreditportfolio unterliegt u.a. Kredit-, Liquiditäts- und Zinsrisiken, konjunkturellen
Rahmenbedingungen und Schwankungen, operationellen Risiken, Veränderungen in den Bedingungen
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an den Finanzmarkt, politischen Ereignissen sowie Entwicklungen und Trends in allen

Wirtschaftszweigen, Auch Veränderungen der Umstände bei CG24 Kreditnehmern können nachteilige
Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Vornahme von Zahlungen oder die Zahlungsmoral der CG24

Kreditnehmer und damit wiederum nachteilige Auswirkungen auf die Zahlungen zu Gunsten der
Anleihegläubiger haben.

Klumpenrisiken (Risiko:,.sering")

Ein Klumpenrisiko im Kreditportfolio im Zusammenhang mit einem einzelnen oder mehrerer CG24

Kreditnehmer, mit einer lndustrie oder einer Region kann das ökonomische Risiko im Zusammenhang
mit Ausfällen erhöhen.

Risiko eines Ausfalls auch bei besicherten Kreditforderungen (Risiko: .serins")

Auch hinsichtlich der von der Emittentin gekauften Kreditforderungen, die besichert sind, ist es

möglich, dass der Erlös aus der Verwertung solcher Sicherheiten nicht ausreichend ist, um die

ausstehenden Kreditforderungen vollständig zu decken. Ausserdem kann es im Falle einer Verwertung
der Sicherheit zu Zahlungsverzögerungen des aus der Liquidierung der Sicherheit resultierenden
Erlöses kommen. Ausserdem kann die Emittentin Nachteile erfahren, falls im Verfahren der
Geltendmachung von Sicherheiten Eingaben verspätet gemacht oder versäumt werden.

Die internen Richtlinien von CG24 bezüglich Sicherheiten oder die Form der Sicherheiten können durch
CG24 jederzeit geändert werden. So kann das Kreditportfolio sich über die Zeit verändern.

Jedes dieser Risiken kann die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger
auszuführen, nachteilig beeinflussen.

Das Scorinsmodellvon CG24 ist möglicherweise mangelhaft (Risiko: ..gerine")

CG24 bzw. EAG gibt jedem CG24 Kreditnehmer, zum Zeitpunkt der Kreditantragsverarbeitung, ein

Risikorating. Die Risikobewertung von CG24 (Scoringmodell) basiert auf mehreren Grundlagen, wie
Kreditinformationen von Auskunfteien, lnformationen aus öffentlichen Registern, lnformationen vom
CG24 Kreditnehmer selbst und aus weiteren lnformationsquellen. Die Kreditdaten von Auskunfteien
und die lnformationen von CG24 Kreditnehmern können veraltet, unvollständig oder fehlerhaft sein.

Dementsprechend kann das einem CG24 Kreditnehmer zugewiesene Risikoprofil nicht seinem wahren
Risikoprofil entsprechen, was zu einer falschen Beurteilung mit Bezug auf das Scoringmodell führen
kann. CG24 überprüft die angegebenen Daten der CG24 Kreditnehmer. Solche überprüfungen sind

aber nicht immer möglich, können fehlerhaft oder unvollständig sein. Zudem ist es möglich, dass ein

CG24 Kreditnehmer nach Eingang/Erhalt der Bonitätsinformationen mit einer anderen Schuld in

Verzug geraten ist, weitere Schulden gemacht hat oder andere unerwünschte finanzielle Ereignisse

oder andere Ereignisse eintreten.

Das Risikorating von CG24 Kreditnehmern dient zur lnformation und soll die von CG24 abgegebene
Einschätzung des Kreditrisikos möglichst angemessen widerspiegeln. Trotzdem kann die
Kreditfähigkeit und -würdigkeit eines CG24 Kreditnehmers nicht gewährleistet werden.

Die Emittentin und CG24 lehnen jede Verantwortung und Haftung bezüglich jeglicher lnformationen
und Risikoratingangaben, die durch die CG24 Plattform öffentlich gemacht werden, ab. CG24 darf, ist
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dazu aber nicht verpflichtet, von Zeit zu Zeit die lnformationen oder das Risikorating von CG24

Kreditnehmern aktualisieren oder ändern.

Aufgrund dieser Faktoren kann das zukünftige Kreditportfolio gekaufte Kreditforderungen enthalten,
die auf fehlerhaften Kreditinformationen des CG24 Kreditnehmers basieren. Zudem könnte der Zins

einer gekauften Kreditforderung nicht dem tatsächlichen Risikoprofil entsprechen. Ein entsprechender
teilweiser oder vollständiger Ausfall eines CG24 Kreditnehmers kann dazu führen, dass die Emittentin
ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht mehr nachkommen kann.

Kreditausfallpoolins (Risiko: ..sering")

Basierend auf dem Geschäftskonzept von CG24 werden allfällige Kreditausfälle unter sämtlichen

Anlegern in finanzierten Kreditprojekten mit derselben Ratingstufe in derselben

Kreditart pro rata der noch ausstehenden (Teil-)Forderungen dieser Gruppe von Anlegern aufgeteilt.

Bleiben sämtliche vorgesehenen Massnahmen zur Geltendmachung des Rückzahlungsanspruches

durch CG24 gegenüber einem säumigen Kreditnehmer erfolglos und deckt der Verwertungserlös der
Verwertung etwaiger Sicherheiten nicht die gesamte Kreditforderung inkl. Zins und Kosten, stellt CG24

die definitive Uneinbringlichkeit der (Teil-) Kreditforderung bzw. der ausstehenden Ratenzahlungen

und des ausstehenden Kreditbetrags im betreffenden Kreditverhältnis inkl. der damit
zusammenhängen Kosten der Rechtsverfolgung fest. Die definitive Uneinbringlichkeit ist regelmässig

der Verlustschein. Das Datum, an dem diese Feststellung durch CG24 erfolgt und den betroffenen
Kreditgläubigern mitgeteilt wird, gilt als Stichtag. Die Kreditgläubiger erklären sich einverstanden, die

ausstehenden Ratenzahlungen im betreffenden Kreditverhältnis inkl. die damit zusammenhängen

Kosten gemeinsam mit sämtlichen am Stichtag vorhandenen weiteren Kreditgläubigern innerhalb
derselben Ratingstufe (AAA, AA, A, B, C, D oder E) und Kreditart (Kredite an Private, Kredite an KMUs

oder Kurzkredite)anteilsmässig zu tragen, unabhängig davon, ob ein einzelner Kreditgläubiger selbst

Anleger in Bezug auf den uneinbringlichen Kredit ist. Der Anteil jedes in derselben Ratingstufe und

Kreditart vorhandenen Kreditgläubigers berechnet sich auf der Basis der per Stichtag bei einem
Kreditgläubiger ausstehenden (Teil-)Forderung bzw. der noch ausstehenden Ratenzahlungen aus der
an ihn abgetretenen Kreditforderung. Jeder Anleger (und folglich auch die Emittentin) der betroffenen
Ratingstufe in derselben Kreditart beteiligt sich somit in diesem Umfang anteilmässig an der Deckung

des ausgefallenen Kreditbetrages.

Der anteilsmässige Beitrag wird allen betroffenen Kreditgläubigern derselben Ratingstufe und

Kreditart von der jeweils nächsten nach dem Stichtag erfolgenden, den betroffenen Kreditgläubigern
(inkl. der Emittentin)zustehenden Zahlung abgezogen, Sofern nach der Belastung der Kreditgläubiger
Zahlungen im Rahmen des vom Zahlungsausfall betroffenen Kreditverhältnisses eingehen, werden
diese im gleichen Verhältnis, wie die Abzüge erfolgt sind, sämtlichen betroffenen Kreditgläubigern

anteilsmässig gutgeschrieben.

Die Emittentin ist folglich nicht nur dem Risiko ausgesetzt, dass die Kreditnehmer der gekauften

Kreditforderungen ihre Amortisations- und Zinszahlungen nicht erfüllen, sondern dieses Risiko bezieht

sich auf das gesamte Portfolio derselben Ratingstufe in derselben Kreditart gegenüber sämtlicher
dieser Kreditnehmer.
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lT-Svsteme von CG24 (Risiko: ..serins")

CG24 operiert teilweise mit selbst entwickelter Software und lnfrastruktur, nutzt aber auch
Dienstleistungen Dritter, u.a. auch für die Wartung des lT-Systems. Die Emittentin ist auf die
Funktionalität solcher Dienstleistungen und Systeme angewiesen. Die Emittentin ist im
Zusammenhang mit dem Kauf von Kreditforderungen und der Bewirtschaftung des Kreditverhältnisses
auf die Funktionalität der lT-Systeme von CG24 und auf deren korrekte lnstandhaltung sowie
Ü berwachung angewiesen.

Jegliches Versagen des lT-Systems oder den damit zusammenhängenden Diensten die von CG24
verwendet werden, können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit von
CG24 haben und können infolgedessen zu einer Einstellung der Dienstleistungserbringung zugunsten
der Emittentin führen. Bestimmte Vorgänge hängen von lT-Systemen Dritter ab, die ausserhalb des
Einflussbereiches der Emittentin sind und CG24 nicht zwingend in der Lage ist deren Risiken oder
Zuverlässigkeit zu prüfen.

CG24 überwacht die Funktionsfähigkeit des lT-Systems kontinuierlich, kann jedoch nicht garantieren,
dass keine Disfunktionen oder Mängel auftreten. Jegliche solche Schwierigkeiten können zu
Verzögerungen in der Verarbeitung führen.

Alle Programme oder lT-Systeme, die von CG24 benutzt werden oder von denen CG24 abhängig ist,
können bestimmte Mängel, Probleme oder Unterbrechungen, einschliesslich solcher, die durch
,,Würmer", Viren und Netzausfälle verursacht werden, unterliegen. Solche Ausfälle könnten die
Verarbeitung von Kreditanträgen oder die Vergabe von Krediten nachteilig beeinflussen, zu einer
fehlerhaften Buchhaltung, fehlerhaften Aufzeichnung oder einer unrichtigen Verarbeitung der
Transaktion sowie zu fehlerhaften Berichten führen, welche wiederum die überwachung des
Kreditportfolios beei nträchtigen.

Jegliche solche Mängel oder Ausfälle können einen finanziellen Verlust, Betriebsstörungen,
regulatorische Ermittlungen oder Reputationsschäden der Emittentin verursachen. Jedes dieser
Risiken kann überdies die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger
auszufüh ren, nachteilig beeinflussen.

Abhänsiskeit von Verwaltunssrat und Geschäftsleituns (Risiko: ..gering,,l

Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt in wesentlichem Mass von der Erfahrung und vom
Wissen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsführung von CG24 ab. Es ist nicht
auszuschliessen, dass einzelne oder alle aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder der
Geschäftsführung durch andere Personen ersetzt werden, was sich negativ auf die Geschäftstätigkeit
bzw. der Kreditprüfung von CG24 auswirken kann.

Abhänsiskeit von Entwicklunsen in der Gesetzsebung (Risiko: ,.serins")

Zukünftige Anderungen von kantonalen, nationalen und internationalen Gesetzen, regulatorischen
und steuerlichen Vorgaben und sonstigen Vorschriften können einen Einfluss auf Kosten und Erträge
und damit auf das Geschäftsergebnis und die Geschäftstätigkeit der Emittentin haben. ln der Schweiz
und Liechtenstein sowie Deutschland sind dies im Falle der Emittentin namentlich Gesetze und
Verordnungen in den Bereichen Steuern und Abgaben, Aufsichtsrecht, Finanzen, welche die Finanz-
und Ertragslage der Emittentin bzw. CG24 massgeblich beeinflussen können. Anderungen dieser
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Bestimmungen können dazu führen, dass das Geschäftsmodell der Emittentin (Kauf von

Kreditforderungen) bzw. von CG24 nicht mehr in der Form oder überhaupt nicht mehr betrieben
werden darf, was sich wiederum negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken kann. Als

Beispiel kann hierzu unter anderem die Entwicklung in der Regulierung betreffend <Sandboxen>

genannt werden, durch welche die Anzahl der lnvestoren in einen einzigen Kredit reguliert wurde.

Entwickluns von Proiekten (Risiko: ..eering")

Die Emittentin arbeitet mit lokalen und internationalen Partnern zusammen. Die Emittentin vertraut
auf die Qualitat der Arbeit dieser Partner, kann jedoch nicht ausschliessen, dass Fehler, die bei der

Umsetzung und Realisierung von Projekten entstehen, sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der
Emittentin auswirken könnten.

Risiken im Zusammenhang mit Peer-to-Peer Finanzierungen

U nvorhersehba rkeit vo n Ausfa llwa h rschein lich keiten ( Risi ko: ..mittel")

Die Ausfallhistorie der CG24 Kredite ist limitiert und die zukünftigen Ausfälle können sehr viel höher

sein, als diejenigen welche per Datum dieses Prospekts ausgewiesen werden.

Die in Zukunft zu kaufenden Kreditforderungen können eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit haben

als erwartet und somit können mögliche Verluste für die Emittentin entstehen.

Betrus (Risiko:,.mittel")

Betrug ist ein Risiko, das die Kreditindustrie im generellen betrifft. Der Wert der durch die Emittentin
gekauften Kreditforderungen kann durch Betrug, falsche Angaben oder Versäumnisse von CG24

Kreditnehmern, Dritten die in Verbindung mit dem CG24 Kreditnehmer stehen, oder anderen Parteien

im Zusammenhang mit dem Kredit, negativ beeinträchtigt werden, Die Vorkehrungen von CG24, das

Risiko von Betrug, falschen Angaben oder Versäumnissen zu reduzieren, könnten nicht in allen Fällen

ausreichend sein, um die Vergabe von Krediten auf der Grundlage von betrügerischen Handlungen zu

vermeiden, Es kann trotz Einhaltung aller Anforderungen von Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden

durch CG24 vorkommen, dass betrügerische Handlungen zu einem Schaden für die lnvestoren führen
können. Betrügerische Handlungen können den Wert der Sicherheit bezüglich einer gekauften

Kreditforderung nachteilig beeinflussen oder können die Möglichkeit die vertraglichen Rechte der

Emittentin unter der gekauften Kreditforderung durchzusetzen und die Fähigkeit des CG24

Kreditnehmers, Zahlungen bezüglich seines Kredites zu tätigen, nachteilig beeinflussen. lm Falle von

betrügerischen Handlungen bezüglich gekauften Kreditforderungen hat CG24 das Recht, eine

vorzeitige Rückzahlung des CG24 Kreditnehmers bezüglich seines Kredits zu verlangen. Es kann nicht
gewährleistet werden, dass dieses Recht auch durchgesetzt werden kann. Jedes dieser Risiken kann

die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen zu Gunsten der Anleihegläubiger auszuführen, nachteilig

beeinflussen.

Geldwäscherei (Risiko:,.serins")

CG24 ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation Verein zur Qualitätssicherung von

Finanzdienstleistungen (VQF) und erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Vorgaben des VQF im

Bereich Geldwäscherei, welche von CG24 eingehalten werden müssen um die Geldwäscherei zu

bekämpfen. Jegliche wesentlichen Versäumnisse (wie z.B. eine ungenügende ldentifikation der
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wirtschaftlich berechtigten Person) von CG24 bezüglich der Erfüllung der

Geldwäschereibestimmungen in diesem Zusammenhang können Bussgelder und Strafen zur Folge

haben, Solche Bussgelder oder Strafen können wesentliche nachteilige Beeinträchtigungen auf die
Fähigkeit von CG24 haben, den Pflichten gegenüber den Anlegern nachzukommen und dadurch auch

die Emittentin nachteilig beeinflussen.

Anderuns der seltenden Gesetzeebung oder Regulieruns (Risiko: sering")

Das Peer-to-Peer Geschäftsmodell sowie die Gesetzgebung und das regulatorische Umfeld in diesem
Bereich sind relativ neu. Die Gesetzgebung und das regulatorische Umfeld können sich im Laufe der

Zeit ändern. ln manchen Bereichen ist die geltende Rechtslage nicht abschliessend geklärt. CG24 ist

von nationalen und lokalen Gesetzen und Bestimmungen abhängig und die Emittentin ist oder könnte

in Zukunft von solchen Gesetzten und Bestimmungen abhängig sein. Jegliche Anderung der Gesetze

oder der regulatorischen Rahmenbedingungen kann CG24 und die Emittentin wesentlich nachteilig

beeinflussen. Auch hier ist das Beispiel der Schaffung der sogenannten <Sandbox> durch die FINMA

anzufügen, durch welche nicht mehr als 20 lnvestoren gleichzeitig in einen Kredit investiert sein

dürfen.

Risiken betreffend die Anleihe

Platzierungsrisiko (Risiko: ..serine")

Für die Realisierung ihrer Geschäftstätigkeit ist die Emittentin in beträchtlichem Umfang auf
Finanzmittel angewiesen, die ihr entweder als Fremd- oder als Eigenkapital zur Verfügung gestellt
werden. Die Bereitschaft von lnvestoren, der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung zu stellen oder in
das Eigenkapitalder Emittentin zu investieren hängt nicht nur davon ab, dass die Emittentin erfolgreich
tätig ist, sondern ist auch von der allgemeinen Lage auf den Kapitalmärkten abhängig. Entsprechend

besteht keine Gewissheit, dass die angebotene Anleihe im geplanten maximalen Umfang gezeichnet

wird und bis zur angestrebten Höhe ausgegeben werden kann. Es ist nicht auszuschliessen, dass der
Emittentin weniger flüssige Mittel als geplant zufliessen. Dies kann sich negativ auf den Aufbau des

Kreditportfolios und damit auf die Erträge der Emittentin auswirken.

llliquidität der Obligationen (Risiko: .,eerins")

Die Anleihe ist an keiner Börse kotiert und wird über kein Handelssystem gehandelt. Entsprechend

besteht keine Gewähr dafür, dass der Anleihegläubiger für seine Obligation einen Käufer findet,
welcher bereit ist, seine Obligation(en) zu kaufen bzw. den von ihm gewünschten Kaufpreis dafür zu

bezahlen. Die Übertragung der Obligationen auf einen anderen Rechtsträger bedarf der vorherigen

schriftlichen Zustimmung durch die Emittentin. Die Obligationen dürfen nur von Personen mit Sitz oder
Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland, österreich und im Fürstentum Liechtenstein gezeichnet bzw.

nur an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Ländern übertragen werden, was die Zahl der
potentiellen Käufer weiter einschränkt.

Sofern überhaupt ein Käufer für die Obligationen gefunden werden kann, muss der Kaufpreis

individuell verhandelt werden. Es gibt keinen Marktpreis für die Obligationen,
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Weiteres FremdkapitaI (Risiko: .,eerins")

Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ist die Emittentin in keiner Weise
beschränkt weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Sofern dem nicht zwingendes Recht entgegensteht,
geht bei Zahlungsunfähigkeit das aufgenommene weitere Fremdkapital im Rang vor oder steht m1
dieser Anleihe im gleichen Rang. Die Aufnahme weiteren Fremdkapitals kann den erzielbaren Betrag
oder eine lnsolvenzforderung des Anleihegläubigers für seine Obligationen und/oder Coupons
reduzieren.

ABSCHNITT 3 - GRUNDLEGENDE ANGABEN

3.1

sind

lnteresse natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt

Natürliche oder juristische Personen, welche Beratungs- oder Vertriebsleistungen direkt oder indirekt
für die Emittentin erbringen werden zu marktüblichen Vergütungen honoriert. Es handelt sich dabei
insbesondere um Vertriebspartner der Anleihe und CG24 als Empfänger der Anlagen (durch
Forderungsverkauf an Alkione). Ansonsten gibt es keine lnteressen natürlicher oder juristischer
Personen, die von wesentlicher Bedeutung sind.

Da Christoph M. Mueller die Positionen des CEO und VRP bei CG24 bekleidet und zeitgleich auch
Verwaltungsratspräsident bei der Alkione (Liechtenstein) AG pCC ist, kann es zu potentiellen
lnteressenskonflikten kommen. Die Entscheidungsbefugnis von Herrn Mueller wird jedoch durch die
weiteren VR-M itgl ieder i n beiden Ve rwa ltu ngsräten relativiert.

3.2 Gründe für das Angebot und die Verwendung der Erträge

Der Tätigkeitsbereich des Segments liegt im Kauf, der Verwaltung und Verwertung von Forderungen,
von Beteiligungen im ln- und Ausland sowie von Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen mit direktem oder indirektem Bezug zu Gruppenunternehmen. Das Segment kann insofern
Darlehen mit oder ohne Sicherheiten, auch an Aktionäre sowie Segmentaktionäre, gewähren,
immaterielle Rechte sowie Eigentum an Fahrnis und unbeweglichem Vermögen erwerben und das

Segmentvermögen in Anlageformen jeglicher Art und an jeglichem Ort der Welt anlegen. Das Segment
kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Tätigkeitsbereich des
Segments zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Der Emittentin fliesst durch Platzierung der Anleihe ein Emissionserlös von bis zu CHF 50'000'000 zu.
Die Kosten der Emission werden vollumfänglich von der Emittentin übernommen,

ABscHNlrr 4 - ANGABEN ÜBER DtE ANZUBIETENDEN Bzw. zuM HANDEL zuzutAssENDEN
WERTPAPIERE

4.1 Beschreibung der Art und Gattung der Wertpapiere

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend "Prospekt") ist das Angebot der
Alkione (Liechtenstein)AG PCC handelnd für Segment 2, im Duxer 28,g4g4Schaan, Liechtenstein, FL-
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0002.554.130-4 (nachfolgend ,,Emittentin"), auf Begebung einer Anleihe. Der Swiss Growth Lending

Retail Bond l/ ist eine Anleihe mit fester Laufzeit von 3 Jahren, bis 20.05.2023 (exkl.) und einem Coupon

von 3,85% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-. Die zugrundeliegende Währung

ist CHF (nachfolgend die,,Anleihe").

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF

1'000.- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine

Mindestzeichnungssumme pro lnvestor von CHF 1'000.- (in Worten: tausend Schweizer Franken). Jede

höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein. Es besteht keine

Zeichnungshöchstbegrenzung pro lnvestor

Valor:52198918

lSlN: 110521989181

LEI : 52990076VS83AU Kl6X51

Emittentin Alkione (Liechtenstein) AG PCC

Emissionsvolumen bis zu CHF 50'000'000.-

Emissionspreis

Mindestzeichnung

Stückelung

Valor:

ISIN:

LEI:

Erstausgabetag

Ausgabe

Liberierung

Laufzeit

Coupon/Verzinsung

Zinstermine pro Jahr

Ausschüttung

Zeichnungen

Ausgabekommission

700%

cHF 1'000.-

Maximal50'000 ä CHF L'000.-

s2198918

1r0521989181

52990076VS83AU Kr6X51

20.05.2020

Fortlaufend

Fortlaufend

3 Jahre bis zum 20.05.2023 (exkl.)

3.85% pro Jahr im Nachhinein (Effektivzinsmethode),
spesenfrei, Zinstermin jeweils am 20.05., beginnend am
20.05.2022

1

Jährlich

Fortlaufende Ausgabe

o%
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Rücknahmekommission 0.5% (zugunsten der Emittentin)

Rücknahme - bis max. CHF 1 Million: möglich auf jedes Monatsende
mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.
- ab CHF 1 Million bis CHF 2 Millionen: möglich auf jedes

Monatsende mit einer Kündigungsfrist von zwei
Monaten.
- über CHF 2 Millionen: möglich auf jedes Monatsende
mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
- es erfolgt eine kumulierte Rücknahme und
quotenmässige Zuteilung bei Rücknahme.

Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe nach freiem
Ermessen ganz oder teilweise jederzeit vorzeitig
zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu

100% des zurückbezahlten Nominalbetrages zuzüglich
aufgelaufener Zinsen. Die Emittentin hat das Recht die
Laufzeit um ein weiteres Jahr zu verlängern.

4.2 Rechtsgrundlagen

Die gesetzliche Grundlage dieser Emission bildet das Recht des Fürstentums Liechtenstein,
insbesondere die Verordnung (EU) 2OL7/It29.

4,3 Verbriefung und Stückelung

Die lnhaber-Schuldverschreibungen werden über die volle Laufzeit in einer Sammelurkunde ohne
Zinsschein (Globalurkunde) in Stückeform verbrieft. Die Globalurkunde wird bei der SIX SIS AG,
Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, im Auftrag der Zahlstelle verwahrt.

4.4 Gesamtemissionsvolumen

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-

4.5 Währung

Die Schuldverschreibungen werden in CHF begeben. Sämtliche Zahlungen in Verbindung mit der
Sch u ldve rschreibu ng erfolgen zu m Fä I ligkeitszeitpu n kt in CH F.

4.6 Relativer Rang

Forderungen von Anlegern gegenüber der Emittentin auf Basis der gegenständlichen Anleihe sind

unbesichert und mit anderweitigen unbesicherten Forderungen gegenüber der Emittentin
gleichrangig.

Dieser Prospekt enthält keine Klauseln, welche die Rangfolge beeinflussen könnten oder das
Wertpapier derzeitigen oder künftigen Verbindlichkeiten der Emittentin nachordnen.
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4.7 Mit dem Wertpapier verbundene Rechte

Die Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige
Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang wie alle anderen unbesicherten
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, unbeschadet etwaigersolcherVerbindlichkeiten,
die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Vorrang geniessen.

Die Emittentin ist verpflichtet, gegenüber Anlegern periodische Zinszahlungen sowie, am Ende der
Laufzeit, Kapitalrückzahlungen zum Nennwert leisten. Form und lnhalt der Anleihe sowie Rechte und
Pflichten der Emittentin bestimmen sich im Übrigen nach dem Recht des Fürstentums Liechtensteins.

Der Emittentin steht ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihe erstmals zum 20.05.2021 2u. Danach
kann die Anleihe durch die Emittentin jeweils jährlich zum 20.05. gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Die Emittentin und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen sind berechtigt, jederzeit
Schuldverschreibungen dieser Anleihe zu jedem beliebigen Preis auf dem Sekundärmarkt zu erwerben.
Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr
gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Sofern diese
Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Anleihegläubigern gemacht
werden.

4.8 Zinssatz

Die Anleihe wird mit einem jährlichen fixen Zinssatz von 3.85% verzinst. Zinsusanz: Act/Act - ICMA
Rule 25L (taggenau).

Zinszahlungstermin ist jeweils der 20.5. jeden Jahres, Zinszahlungen erfolgen somit erstmals am
20.05.2022 und letztmals am 20.05.2023 (exkl.). Falls der Zinszahlungstermin in Liechtenstein kein
Bankarbeitstag ist, gilt der erste nachfolgende liechtensteinische Bankarbeitstag als Zinstermin.

Zinszahlungen an die Anleger werden über die Zahlstelle abgewickelt. Diese übernimmt die
Zinsberechnung und Auszahlung der jährlichen Zinszahlungen.

Sämtliche Ansprüche auf Zahlungen von fälligen Zinsen verjähren nach 3 Jahren.

4.9 FälligkeitsterminundTilgungsmodalitäten

Die Anleihe wird mit Ablauf des 20.05.2023 (Fälligkeitstermin) zur Rückzahlung fällig, sofern die
Emittentin nicht von ihrem jährlich zum 20.05. bestehenden, unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist geltend zu machenden Kündigungsrecht Gebrauch macht.

Die Emittentin verpflichtet sich, die Anleihe zum Fälligkeitstermin zum Nennbetrag = tOO% in der
ausgegebenen Währung zurückzuzah len.

Die Rückzahlung der Anleihe an die Anleger wird über die Zahlstelle abgewickelt. Falls der
Rückzahlungstag in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, gilt der erste nachfolgende liechtensteinische
Bankarbeitstag als Rückzahlungsdatu m.

Der Anspruch auf das Kapital verjährt 30 Jahre nach dem Fälligkeitstag.
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4.LO Rendite

Die Rendite der Anleihe kann auf Basis des Erstausgabepreises, des Fixzinssatzes, der Laufzeit sowie
des Tilgungskurses berechnet werden. Eine Berechnung kann allerdings nur unter der Annahme, dass
die Emission bis zum Laufzeitende gehalten wird und die Tilgung zum Nennwert möglich ist, erfolgen.

Zu berücksichtigen sind weiter individuelle Kosten wie Nebenkosten der Ausgabe, z.B.
Zeichnungsspesen, sowie laufende Kosten, wie z. B. Depotgebühren.

Die individuelle Rendite aus einer Anleihe über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen
Anleihegläubiger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag und dem
ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter
Berücksichtigung der Laufzeit der Anleihe sowie der individuellen Transaktionskosten berechnet
werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich somit erst am Ende der Laufzeit bestimmen.

4.lL Vertretung der Inhaber von Nichtdividendenwerten

Entfällt.

4.L2 Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, aufgrund deren die Wertpapiere
geschaffen und/oder emittiert werden

Der vorgängige Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als

Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2017/LI29
am 18.05.2020 gebilligt. Der Nachtrag wurde im Anschluss per 23.06.2020 von der FMA gebilligt. Der

Prospekt wurde von der FMA am 17. Mai 202L für ein weiteres Jahr gebilligt.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts
einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten lnformationen
gemäss Verordnu ng (EUl 2017 1 tL29.

Die Ausgabe der Anleihe wurde am 13. Februar 2020 vom Verwaltungsrat der Alkione (Liechtenstein)
AG PCC, die Verlängerung des Prospektes am 15. Mär22027, beschlossen.
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Alklone (Llechtcnstelnl AG PCC

Schaan, 15, März 2021

Zlrkularbeschluss gem. Art, 14.3 der gehenden Statuten des Vemaltuntsrats der
Alklone (llechtenstelnl AG Pcc, für cG24 Segment 2, betreffend dle verlängerung elner Anlelhe

Gemäss Gesetz und Statuten ist der Verwaltungsrat berechtlgt, äber sämtliche Geschäfte zu

entschelden, die nlcht ln dle ausdrückliche Kompetenz der Gene.alversammlung fallen, ln Ausübunt
dieses Rechts beschllesst der Venrrraltungsrat was folgt:

1. Dle Alkione (LiechtensteinlAG PCC, CG24 Segment 2, hat in Zusammenarbeit mit der Bank Frick &
Co. AG, Bahers, als Zahlstelle eine Anlelhe mit den folgenden Eckwerten herausgegeben:

3.85 % Anlelhe (CHF) der Alklone (Llechtenstein) AG pCC - Segment 2 - Schaan (Fürstentum

liechtenstein), mit einer Laufzelt vom 20.05.2020 - 20.05.2023, im Nominalwert von max.
CHF 50'000'000.--, lSlN: 110521989181.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufslcht Liechtenstein {FMA) als Wertpapler-
aufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtensteln gemäss der Verordnung (EUl 2017/1129 am
18.05.2020 gebllligt. Der Nachträt wurde im Anschluss per 23.06.2020 von der FMA gebtlflgt.

2. Das öffentliche Angebot der Anlelhe soll unter Belbehaltung der gehenden Konditionen verlängert
werden. Der Wertpaplerprospekt soll entsprechend ilberarbeltet und der FMA rur Billlgung
vorgelegt werden.

3' Die Verlängerung soll wenn immer mögllch nahtlos an die an die per 18.05.2021 auslaufende
Angebotsf rlst erfol3en.

Der Veruraltuntsrat der Alkione (Liechtenstein) AG PCC

re
Christoph Martin Mitller

lm Duxer 28 F[-9494 Schaan

Clemens Laternser Adrlan Rheinberger

n
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4.13 Emissionstermin

Termin der Emission ist der 20.05.2021.

4.14 Beschränkungen der Übertragbarkeit

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei
übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten
Markt, was eine faktische Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann.

Die Anleihe kann mit Ausnahme von Bürgern oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika
oder Gesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika, denen es untersagt ist, diese Anleihe zu
erwerben oder in ihrem Eigentum zu haben, von jeder natürlichen oder juristischen Person mit
Wohnsitz bzw. Sitz in der EU, in der Schweiz und in Liechtenstein erworben werden, Dieses Angebot
richtet sich jedoch primär an schweizerische und liechtensteinische Anleger.

4.15 Warnhinweis

Die Emittentin beabsichtigt, dieses Angebot schwerpunktmässig Anlegern in Liechtenstein und in der
Schweiz zu unterbreiten, weiter ist eine Notifikation zum Vertrieb nach Österreich und Deutschland
geplant.

Anlegern wird geraten, ihre eigenen steuerlichen Berater zu einzelnen steuerlichen Konsequenzen zu
konsultieren, die aus der Zeichnung, dem Kauf, dem Halten und der Veräusserung der ,,Swiss Growth
Lending Retail Bond ll 3.85% Anleihe (CHF) resultieren, einschliesslich der Anwendung und der
Auswirkung von staatlichen, regionalen und ausländischen oder sonstigen Steuergesetzen und der
möglichen Auswirkungen von Anderungen der jeweiligen Steuergesetze.

ln der Folge werden überblicksweise die steuerlichen Regelungen Liechtensteins, der Schweiz,
Deutschlands und Österreichs dargestellt. Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine
kurze Darstellung der wesentlichen Regelungen. Eine fundierte, auf die individuelle Situation des
Anlegers zugesch nittene Steuerberatu ng ka n n d ies keinesfalls ersetzen.

Eine Verantwortung für die individuellen Steuerfolgen beim lnvestor aus dem Erwerb, dem Halten oder
dem Verkauf der Anleihe können weder von der Emittentin noch von der Zahlstelle übernommen
werden.

Sofern eine Notifikation des Prospektes zum Vertrieb in weiteren Ländern durchgeführt wird, werden
steuerliche Grundlagen des betroffenen Landes überblicksweise in einem Nachtrag zum Prospekt
dargestellt werden.

Besteuerung in Liechtenstein

Für Anleger (natürliche Personen) mit Wohnsitz in Liechtenstein sind realisierte Zinserträge sowie
Kapitalgewinne aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen steuerfrei, sofern die
entsprechende n Wertsch rift en der Ve rmögenssteuer u nterstel lt wa ren.

Juristische Personen mit Domizil in Liechtenstein, die Schuldverschreibungen halten, haben realisierte
Zinserträge sowie Kapitalgewinne aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen als Ertrag zu
versteuern.
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Besteueruns in der Schweiz

Natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz haben realisierte Zinserträge aus
Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen, welche als Privatvermögen gehalten werden, als
Einkommen zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem Verkauf von im Privatvermögen gehaltenen
Anleihen sind hingegen grundsätzlich steuerfrei.

Juristische Personen mit Sitz in der Schweiz haben realisierte Zinserträge aus
Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen als Gewinn zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem
Verkauf einer Anleihe sind in der Regel ebenso als Gewinn zu versteuern (Ausnahmen nach Sitzkanton
und individuellem Steuerstatus bleiben vorbehalten).

Besteuerung in österreich

Natürliche Personen mit Wohnsitz in österreich haben realisierte Zinserträge aus
Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen, welche als Privatvermögen gehalten werden, sowie
Kapitalgewinne aus dem Verkauf von im Privatvermögen gehaltenen Anleihen als Einkommen zu
versteuern. Die Einkommenssteuer kann u. U. durch eine von der Zahlstelle zurückzubehaltende
Ka pitalertragssteuer abgegolten sein.

Juristische Personen mit Sitz in österreich haben realisierte Zinserträge aus Schuld-
verschreibungen/Anleihen/Obligationen grundsätzlich als Einkünfte i. S. d.
Körperschaftssteuergesetzes zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem Verkauf einer Anleihe sind in der
Regel ebenso zu versteuern.

Besteuerung in Deutschland

Natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland haben realisierte Zinserträge aus
Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen, welche als Privatvermögen gehalten werden, sowie
Kapitalgewinne aus dem Verkauf von im Privatvermögen gehaltenen Anleihen als Einkommen zu

versteuern. Die Einkommenssteuer kann u. U. durch eine von der Zahlstelle zurückzubehaltende
Abgeltungssteuer a bgegolten sein.

Juristische Personen mit Sitz in Deutschland haben realisierte Zinserträge aus Schuld-
verschreibungen/Anleihen/Obligationen grundsätzlich als Einkünfte i. S. d.
Körperschaftssteuergesetzes zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem Verkauf einer Anleihe sind in der
Regel ebenso zu versteuern.

lnvestoren werden aufgefordert, ihren persönlichen Steuerberater beizuziehen, um die Folgen der
Steuerbelastung in ihrem Domizilland gesamthaft und im Detail zu erörtern.

ABSCHNITT 5 - KONDITIONEN DES öTPEruTUCXEN ANGEBOTS VON WERTPAPIEREN

5.1 Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Massnahmen für
die Antragstellung

5.1.1 Angebotskonditionen

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend "Prospekt") ist das Angebot der
Alkione (Liechtenstein)AG PCC handelnd für Segment 2, im Duxer 28,9494 Schaan, Liechtenstein, FL-

0002.554.130-4 (nachfolgend ,,Emittentin"), auf Begebung einer Anleihe. Der Swrss Growth Lending

Retail Bond l/ ist eine Anleihe mit fester Laufzeit von 3 Jahren, bis 20.05.2023 (exkl.) und einem Coupon
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von 3,85% p.a. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-. Die zugrundeliegende Währung

ist CH F (nachfolgend die,,Anleihe").

Die Anleihe ist in Schuldverschreibungen mit Nominalwert von jeweils CHF 1"'000.- gestückelt, die
Mindestzeichnungssumme pro lnvestor beträgt CHF 1'000.-. Jede höhere Zeichnungssumme muss
durch 1'000 teilbar sein, es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro lnvestor. Das

Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu CHF 50'000'000.-.

Die Emission erfolgt auf fortlaufender Basis ab dem der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes
nachfolgenden Tag und endet mit Vollplatzierung der Anleihe oder bei vorzeitiger Beendigung der
Anleihe durch die Emittentin, spätestens mit Ablauf eines Jahres nach dem Datum der Billigung des
We rtpa pierprospektes.

Zahlstelle ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse L4, FL-9496 Balzers. Zeichnungen erfolgen über die

Zahlstelle. Die Zahlstelle übernimmt keinerlei Haftung oder Garantien dem Grunde oder der Höhe

nach für oder in Bezug auf die von der Emittentin zu leistenden Zahlungen gemäss diesem Prospekt

Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt an den lnhaber der Schuldverschreibungen über die
SIX SIS AG, Baslerstrasse 1"00, CH-4600 Olten, gegen Zahlung des Nennbetrages auf das bei dem
Bankhaus Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers, geführte oder ein anderes von der
Emittentin bekanntgemachtes Konto.

Die Schuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer auf den lnhaber
lautenden Globalurkunde (nachfolgend ,,Globalurkunde") verbrieft, die bei der SIX SIS AG hinterlegt
wird. Die physische Lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine kann nicht verlangt
werden. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäss den
Regelungen und Bestimmungen der SIX SIS AG übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt
die eigenhändige Unterschrift von mindestens einer vertretungsberechtigten Person der Emittentin.

Der Anleger gibt gegenüber der Zahlstelle schriftlich, per E-Mail oder telefonisch ein verbindliches
Angebot für den Erwerb der Anleihe mit dem gewünschten Nennbetrag ab. Der Erwerb der Anleihe
erfolgt durch Annahme des Angebots durch die Emittentin, vertreten durch die Zahlstelle. Die

Emittentin behält sich das Recht zur Nichtannahme eines Zeichnungsangebotes vor.

Die Ergebnisse des Angebots werden im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der
Jahresberichte der Emittenten offengelegt.

Der Jahresbericht kann von jedem Anleger am Sitz der Emittentin kostenlos schriftlich angefordert
werden und kann weiter beim Handelsregister, Amt für Justiz, unter der Registernummer
FL-0002.544. 130-4 eingesehen werden.

Emittentin Alkione (Liechtenstein) AG PCC

Emissionsvolumen bis zu CHF 50'000'000.-

Emissionspreis

Valor:

ISIN:

LEI:

IOOo/o

52198918

1r0521989181

52990076VS83AU Kr6X5L
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Mindestzeichnung

Stückelung

Erstausgabetag

Ausgabe

Liberierung

Laufzeit

Coupon/Verzinsung

cHF L',000.-

Maximal50'000 ä CHF 1'000.-

20.o5.2020

Fortlaufend

Fortlaufend

L

Jährlich

Fortlaufende Ausgabe

o%

0.5% (zugunsten der Emittentin)

3 Jahre bis zum 20.05.2023 (exkl.)

3.85% pro Jahr im Nachhinein (Effektivzinsmethode),
spesenfrei, Zinstermin jeweils am 20.05., beginnend am
20.o5.2022

Zinstermine pro Jahr

Ausschüttung

Zeichnungen

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Rücknahme - bis max. CHF 1 Million: möglich auf jedes Monatsende mit
einer Kündigungsfrist von einem Monat.
- ab CHF 1 Million bis CHF 2 Millionen: möglich auf jedes
Monatsende mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten
- über CHF 2 Millionen: möglich auf jedes Monatsende mit
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten.
- es erfolgt eine kumulierte Rücknahme und quotenmässige
Zuteilung bei Rücknahme.

Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe nach freiem
Ermessen ganz oder teilweise jederzeit vorzeitig
zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu LlO%
des zurückbezahlten Nominalbetrages zuzüglich
aufgelaufener Zinsen. Die Emittentin hat das Recht die Laufzeit
um ein weiteres Jahr zu verlängern.

5.t.2 Frist

Die Emission erfolgt auf fortlaufender Basis ab dem der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes
nachfolgenden Tag und endet mit Vollplatzierung der Anleihe oder bei vorzeitiger Beendigung der
Anleihe durch die Emittentin, spätestens mit Ablauf eines Jahres nach dem Datum der Billigung des
Wertpa pierprospektes.

5.1.3 Reduzierung von Zeichnungen
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Die Emittentin beabsichtigt, die Schuldverschreibung einen Tag nach der Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts bis zur Vollplatzierung, maximal ein Jahr nach dem Datum der Billigung des
Prospektes durch die FMA, anzubieten.

Die Emittentin behält sich jedoch das Recht vor, bei Vollplatzierung der Anleihe die Zeichnungsfrist
vorzeitig zu beenden. Ebenso behält sich die Emittentin das Recht vor, das Angebot vorzeitig zu

beenden, sollte das vorgesehene Emissionsvolumen während des Zeichnungszeitraums nicht erreicht
werden.

Sofern es zu Überzeichnung kommt, werden die Zeichnungen in der Reihenfolge ihres Einganges
berücksichtigt. Die Emittentin ist in diesem Fall berechtigt, Zeichnungen zu kürzen und erhaltene
Zeichnungsbeträge durch Rückerstattung auf das Zahlerkonto zu retournieren.

5.1.4 Mindest-undHöchstzeichnung

Die Anleihe ist in Schuldverschreibungen mit Nominalwert von jeweils CHF 1'000.- gestückelt, die
Mindestzeichnungssumme pro lnvestor beträgt CHF 1'000.-. Jede höhere Zeichnungssumme muss
durch 1'000 teilbar sein, es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro lnvestor.

5.1.5 Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung

Zeichnungen erfolgen über die Zahlstelle.

Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt an den lnhaber der Schuldverschreibungen über die
SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, gegen Zahlung des Nennbetrages ggf. zzgl. eines Agios in
Höhe von bis zu 3 %.

Die Schuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer auf den lnhaber
lautenden Globalurkunde (nachfolgend ,,Globalurkunde") verbrieft, die bei der SIX SIS AG hinterlegt
wird, Die physische Lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine kann nicht verlangt
werden. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäss den
Regelungen und Bestimmungen der SIX SIS AG übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt
die eigenhändige Unterschrift von mindestens einer vertretungsberechtigten Person der Emittentin.

5.1.6 Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe der
Angebotsergebnisse

Die Anleihe wird mit Ablauf des 20.05.2023 (Fälligkeitstermin) zur Rückzahlung fällig, sofern die

Emittentin nicht von ihrem jährlich zum 20.05. bestehenden, unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist geltend zu machenden Kündigungsrecht Gebrauch macht.

Die Emittentin verpflichtet sich, die Anleihe zum Fälligkeitstermin zum Nennbetrag = 100 % in der
ausgegebenen Währung zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der Anleihe an die Anleger wird über die

Zahlstelle abgewickelt. Falls der Rückzahlungstag in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, gilt der erste

nachfolgende liechtensteinische Bankarbeitstag als Rückzahlungsdatum. Der Anspruch auf das Kapital

verjährt 30 Jahre nach dem Fälligkeitstag.

Die Angebotsergebnisse werden mit der vollständigen Platzierung der Anleihe auf der Webseite der
Emittentin bekanntgegeben.

5.2 Verteilungs-undZuteilungsplan

5.2.t lnvestorenkategorien
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Die Emittentin beabsichtigt, dieses Angebot schwerpunktmässig Anlegern in Liechtenstein und in der
Schweiz zu unterbreiten. Eine Notifizierung des Prospektes zur Vertriebszulassung in österreich
undDeutsch la nd wird ebenfalls erfolgen.

5.2.2 Meldeverfahren

Die Meldung der zugeteilten Wertschriften an die Anleger erfolgt im Wege von Buchungen über die
SIX SIS AG. Eine Aufnahme des Handels vor dem Meldeverfahren ist nicht möglich.

5.3 Preisfestsetzung

Der Ausgabekurs, zu dem die Anleihe angeboten wird, beträgt LOO % der Zeichnungssumme
(Nominalwert) und wird einen Tag nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes bis zur
vollständigen Platzierung bzw. einer vorherigen Beendigung der Zeichnungsfrist durch die Emittentin
angeboten. Hierfür gelten die jeweiligen Anleihebedingungen, in welchen u. a, der Angebotspreis
festgeschrieben ist.

Allfällige Quellensteuern werden durch die Emittentin einbehalten und abgeführt, die Emittentin stellt
den Zeichnern im Übrigen keine Kosten oder Gebühren in Rechnung.

5.4 Platzierung und Übernahme

5.4.1 Name und Anschrift des Koordinators des gesamten Angebots

Die Platzierung der Emission erfolgt durch die Emittentin selbst oder durch von der Emittentin
beauft ragte Organisationen oder Vermittler.

Die Emittentin erteilt ihre Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere
Weiterveräusserung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre,
vorausgesetzt, es handelt sich um prudentiell bewilligte und beaufsichtigte Finanzintermediäre,
welche im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben des Sitz- oder Vertriebsstaates operieren, Die
Zustimmung wird weiter nur für den Vertrieb in Liechtenstein, der Schweiz, in österreich und
Deutschland erteilt.

Die Zustimmung wird weiter nur für die Dauer der Angebotsfrist, somit bis max. 1 Jahr nach Billigung
des Prospekts erteilt.

Dieser Prospekt darf potentiellen lnvestoren ausserdem nur zusammen mit allfälligen Anderungs- und
Ergänzungsnachträgen übergeben werden. Finanzintermediäre haben Anleger zum Zeitpunkt der
Angebotsvorlage umfassend über die Angebotsbedingungen zu unterrichten.

Die Emittentin erklärt, auch im Falle einer späteren Weiterveräusserung oder endgültigen Platzierung
von Wertpapieren durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts
erhalten haben, die Haftung für den lnhalt des Prospekts zu übernehmen.

5.4.2 zahlstelle

Die einzige Zahlstelle der Emittentin ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 1,4, FL-9496 Balzers. Die

Zahlstelle übernimmt keinerlei Haftung oder Garantien dem Grunde oder der Höhe nach für oder in
Bezug auf die von der Emittentin zu leistenden Zahlungen gemäss diesem Prospekt.
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ABSCHNITT 5 - ZULASSUNG ZUM HANDET UND HANDELSMODATITATEN

5.1 Handelszulassung

Das Wertpapier wird nicht an einem geregelten Markt gehandelt und ein Antrag auf Zulassung ist nicht
geplant. Die Schuldverschreibungen können jedoch nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei
übertragen werden.

6.4 EmissionspreisderWertpapiere

Die Gesamtkosten dieser Emission werden mit ca. CHF 30'000.- geschätzt.

ABSCHNITT 7 - WEITERE ANGABEN

7.1 Beteiligte Berater

Zur Erstellung des Wertpapierprospektes wurde die Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstrasse
81., FL-9494 Schaa n hinzugezogen.

7.2 Abschlussprüfer

Abschlussprüfer der Emittentin ist die ReviTrust Grant Thornton AG mit Sitz an der Bahnhofstrasse 15,

in FL-9494, Schaan.

Die ReviTrust Grant Thornton AG verfügt über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer und ist der
Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unterstellt. Die Bewilligung umfasst unter
anderem die Bewilligung zur prüferischen Durchsicht (Review) und Abschlussprüfung. lm Folgenden
ist der Bericht der Revisionsstelle, mit einem Vermerk des Abschlussprüfers, aufgeführt.

7.3 Ratings

Es werden keine Ratings erstellt.

7.4 Anhänge

Bilanz per 3t.L2.20L7
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ALKIONE (Liechtenatein) AG PCC
949,$Schm
Fl.mle55'r.l.xl4

BILANZ

A.KrIVEN

Ad.gRnuögen

forlFien1rn@h

TotnlAnl€Bmögu

Umfauftemögtn

Gutbbcabci

Total Uohuftttmögcn

äIrtirc Rcchamgstbgtanzrugslnstm (Disag")

TOTÄLAXIIVEN

ALKIONE (Liechtenotein) Ac PCC
9494Sdm
FLmOZ5'{lJ{l4

BII.ANZ

PASSIVEN
EietalsFütol

Gc*cichmtcs

Gminunsnrtl
Gc*tdiclnRncrc

GcctzlicbcRcsm
GcsntzlicüeRam

fo,'r'Eigtr;Qital

Rttck*tlhrngen

ToaIBtrr*txllryn

Vqbindlichheita
Änlciha
Vcbindlichbittn Bmkcn
Total Uut;adltükin

Passhc Recbamgsbgnmugspoctm

TOTALPA:|SIVEN

Scltechs urd Kmsmbcstend
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Erfolgsrechnu ng per 37.I2.20t7

ÄLKIONE (Liechtensteid AG PCC
9494 Scheen

FL{n04554.13G4

ERFOLGSRECHNUNG

ggs Tinsctr

Didrsdcistmgscufslend

Vcrtriebsaufmnd Änleihco
Zinsaufwnr:d Änleihen

Ädcihcn
Rohe4gcbnis

bctrieblidn
Bctdebscrgebnic

Ziuscn und äbnliehe Aufrrenduagen
Etgclnis gewöbnliche Gcschilft stätigkcit

Stctrern sufdas
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Für das Geschäftsjahr 2018liegen per 3L.t2.zOLg nachfolgende Finanzzahlen vor:

ALKIONE (Liechtenstein) AG PCC,Schaan

Elbnz rnlt Fcrnd{dhrung p€r St-12-gn8

BGaddrntng $l$üle Frllüdrung Td !t

AKTIVEN

Umloufvermögen

Flüssige Miüet
l{l?g 83nh BFC ClF.lftrnHrdgm
l02t SankBFCCHF;S.gtrHtr2
I (n31 &nk BFC E. FL Segffir 3i

Serie Al
10192 Sanh BFC F-JR Seglrent 3
10$ Sank Brc CFS:.$€grEtt.t
l{liE tenh 8FC CüS; Segrs*S
'l{l28 Srnk BFC CFS: S€gns[S
Totel FlüssigE Miüe{

Andere hwrF. Fordsurt€n
lHn Ddehen Füb Mhts and

$r*c{elEBq Etff
TElal And* hufzB. Forde.uog€n

Rechnungsabgmung
Tffiib.isdr€Ahirs
Segm€r* I

EUR

EUR

reru8.l0

90.{t

r5?14.tr!
!4334.71

u?4m.35

! r!.80
3ü83?.8?

3S'f80.S
45r45.E?

3?$C23.21

t40r

1402

14{S

TffiiüirdFAlüirs
SegEst !
TrrEihri$lB Akrius
segtrsr S

Ardire Rechnu{rgsrl}gGNün$

Umlaüfvermägen

Finemlig€n

übritgeFmmfrg+c
lSSt CtlF tlathh.: Ssrcrit I

0l-ffiäI? . 01.d0-9ts2
1551! RJR Odeh.; SegrtHr I

0t-mglt? - 0r.m.xil?
'1552 CHFDTd€h.:Sesftntl

01.il:{tr?-01 lr.!(t}
15Sl CtlFDafth.;geg:rFnts

?7.t!t{t!?- 28.il.ä80
l5S3l EIJR Orleh.: Ssrsrr 3

SeIhAl
1555 CHFtladeft.:Segmnts

2ü..m.?0tg - 20-@gR8
Ubrig€ Finämbg€n

Tfil Finmafilggen

Totsl Anlagevermägen

Total AKTIVEN

pAsstvEN

Fremdhapital

IturzFisttge
Finm4€{tindlidlkeiten

EUR

EUR

EUR

2l{ü0.m

3'0m.25

3tm.2$

4A?$.01

3A$t8.t0

tEi'5t3.8:t

24AS2 t.C4

G2t245,illl

r4t{f31r.70

2{{t!4.80

ü't3"357.0.t

3ir$S863.5ö

r3{,+'r?5.ät

äxt3{5.s{

ö?ü49r84.14
0a04gts4. l4

6?64S'184,1.t

63?76'42'1t.54

tE.l2.2ErS, f 1!+:34 Seib:1
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,1023 tsnhBFCCftF:Segrn€rß3
l0?5 SanhBFCS€gmer* I -

Itediüinie El.fi
Total Klr*istfe
Finafi pre*bindlishheiten

Passirie R€cfi n0ngsab$,€nEuillg
?!{n TrflEib.irdFPcsitrn
?301 Trruibrie.tuePssi*tx

Se€rlnril I
23tE TrflsibrisdlePcsiren

SE{rrter* 3

Rasmn, Eilon4errinrn
?g0l Gesetdi. Rntenlen S:gntglt !
?SE Gesetdi. Reterren Segmntt
?g{B 6$.tdi. Hje.cßten Segnr€{ttl
fm4 Ce!ßidi. Rese+ar{i S€gment4
2qE Ges:tdi.REie{rcnäegments
2S0S C+srtdi. Re:effifi Segrflsttü
?BSl üe*im-udl,fdu!früü{
2Sg! Jdunqogrrild&hpwüst

EUR

EUR

Fremdf,opitnl

LaDgftiitigE
FiqäzYe{tffl dliEt!keiFn

Rüchs1€lhJn!€n
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Resertlcn, Eif,inagewinfl

Segnr,erü3

Psssive Fle{*lnu{UsabgrelBn$

Eigenkapital

Itapital
zffF AAlienlrFiEt

Totnl EigellklFtsl

V€rlnst

Total PASSIVEI'I

QtlF&*ihe5{l liio: Ssmilft I
0t ü0-a0!r -0t üa-!e!f
ttlF Arteihe 5{l lllr; Segmerd !
re,si.$l!* - ra'ts{ !fitg
fiFft*iheSl tilb:Smmen3
2?_r ! :01T - 28,. r t.-iErd
fljR ArrefF 50 ltlb; Segn€fii 3
Sede dl: 38.1& !8.!6. lü.lt
CFIF Al*ihe €{l lilin: s€Fnr€rlt 5
?fl.m,e0r6 - 1s-m.ftEtr

Rüdsnllungsn $eusn
Rücftstellfuqgen

15',S08S€e.{7

Elffitt{lo.00

!s879{n0.m

rs?gB1?.30

tgruE!.0ö

4758rt@.34

fB00.m
1900.[o

63.{05'05["83

r86"S93.8?

315'615.t6

63'27ö'42S.54

greä'000.m

3r'{n0.m
fly13?.00

rq4'558.0ü

g4s.m

3t+rlg.m

slstllto.t+
s!t?5$.$a

t$6s58.A1

!{t{n0.m
st}0D{l.DO

5g00D.m

5{t0m.m
5ü000.m
50000.m
ct000.m
5{t000.m

-!45'!{tl.00
8S tS5.g?

138?S0.8?

ALKIONE {Liechtenstein) AG PCC,Schaan

E[lanz nit Frendnffrnmg per 31,fa$l18

Benirfuüdng ItllflruE Rsrüitrung Tdtr

28t30.0s

${?üt00.00

tS.13.2018 I 14:34 SeiF:3
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ALKIONE {Liechtenstein) AG PCC,Schaan

EridqcrEchnrng wn 01.01-ült8 t*s 31.14il'!8

ecPnq S{dE Tü

ERTRAG

Erhog ils Leistün$

E{kags nifiderurqen
SiBt Tbrmgxnind€firp Srgrlnrt I

{Solihteiüaf,t
Tfu:uqsin lellrng Ssgflreil2
Edirllt*irql
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g€nflliguÄgft

6:if,l tbg$anmd$ühm

r8.t?.?0t8{ 14:34 Seite: 1
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ALKIONE (Liechtenstein) AG PCC,Schaan

Erfdgeicchnmg wn 0t.Ol.2tl{8 bis 3l.tt.ml8
Aeüidrrtrt SJdo Tet

Tqürl AÄgabefi , Sebrrtreo,
8e*dliguagm

Total Saeh\rersich.r Abgaben,
Ge!{ihr€n, Bevdilliguftg€n
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8R.?S

rI@.7t
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5t:!0-m
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t l{f,üSt".13
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IEE?.?4

S'0G7.I,f

t28'S4S.17
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E5m
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Total Reise+€aerx$undenbe&euurT
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TOIäI SOiISTIGER BETRIEBSAUFWAI,ID
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IIFBENERFOLG i
AUSSERORDEIITUCHER ERFOLG

Finanzerfuig

Finffietsand
0Hn
68mi

ü8{m

6Am

68tm

üäITEK

EgIT{
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Segns{ SSrieAt - EUR
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lB.l2.20lA,I 14:35 Seite: t
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SegnHf 5
680! SewirPE{üihrfuleg€r

Segßlert I
8002 Senriceg€üühränleger

SegnHr 2

BglB S€flric€gEtilhrfuileger
Segnsr 3

EB10 OillehsrriHK|Edlirae
Segrlerl t
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üSü &uedrags€gm€nt2
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Steuem
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3G'42S.{5
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tB00-00

I'400.00

t'800.00

Jt5'615.1ö

ils6t5.16

ALKIONE (Liechtenstein) AG FCC,Schaan

ErHgrtcchn|rrg ywn 0l-01-ffllü H$ 31-lA2{Il8

BuFifnl4tg SldD Td

?€m.00

!ü!äo$'

t'ts.st

ssl,lg.sS

.1!i{.11

?4?t0.
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lB.t2.20tg 1 14:35 Seite:3
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Bilanz per 31.12.2019

ALKIONE (LiechEnsteinlAG PCC - Segment 2 , Schaan

Slmr SeEment 2 pu tl.11.2ü10

$üre lEdß'r}ry lq qa
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l0 lt lfr

0.1 t6

{l ?6

{t tr6

rtz t6
lg.'l !6

1'01ä

üi qÄ

$n !*
$ä%

sl.8 th

t{nll.&
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ALKXCNE {Liechtenstein} AG FCC - Segrnent 2 , Schaan

Bllaflr gtgmat 2 pr 31.12.2O1S

l(üto Erlilrurg 8.lrg !t
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ALKIOHE {Liechtensteln} AG PCC - $egment 2 
" 
$chaan
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AIKIONE (Liechtenstein) AG PCC - Segrnent 2 , Schaan

ErltUprcclrung Sqmrnt2 rrorn ü1.0$.1ülg - 31.1IJü1I
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ALKIIDNE (Liechtenstein) AG PCC - Segment 2 , Schaan

frmenxmung Srgmüfit 2 rrn 0t.O$.!0'tg - 51. tlrotg
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Schaan, am 17,05,2021

Alkione (liechtenstein) AG PCC

1Für den Verwaltungsrat
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